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Verordnung
uber die Berufsausbildung
in den industriellen Elektroberufen

Vom 24. Juli 2007
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S. 1678 vom 30. Juli 2007) (Auszug)

zuletzt geandert durch

Zweite Verordnung
zur Anderung der Verordnung
uber die Berufsausbildung
in den industriellen Elektroberufen

Vom 7. Juni 2018
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S. 678 vom 13. Juni 2018)

Aufgrund des §4 Abs.1 in Verbindung mit §5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. Méarz
2005 (BGBI. | S.931), von denen §4 Abs.1 durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBI.| S.2407) geandert worden ist, verordnet das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fr Bildung
und Forschung:

Teil 1
Gemeinsame Vorschriften

§1
Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
Die Ausbildungsberufe

1. Elektroniker fir Gebaude- und Infrastruktursysteme/Elektronikerin fir Gebaude- und In-
frastruktursysteme,

. Elektroniker fiir Betriebstechnik/Elektronikerin flir Betriebstechnik,
. Elektroniker fur Automatisierungstechnik/Elektronikerin fur Automatisierungstechnik,
. Elektroniker fur Gerate und Systeme/Elektronikerin fur Gerate und Systeme,
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. Elektroniker fur Informations- und Systemtechnik/Elektronikerin fir Informations- und
Systemtechnik

werden geméaB §4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
§2
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.



§3

Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten (berufliche
Handlungsfahigkeit) sollen prozessbezogen vermittelt werden. Diese Qualifikationen sollen
so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Austbung einer qualifizierten beruflichen
Tétigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befahigt werden, die insbeson-
dere selbststéndiges Planen, Durchfihren und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieb-
lichen Gesamtzusammenhang einschlieBt. Die in Satz 2 beschriebene Befahigung ist auch in
den Prifungen nach den §§9 und 10, 13 und 14, 17 und 18, 21 und 22 sowie 25 und 26
nachzuweisen.
(2) Jeweils einen Umfang von 21 Monaten haben
1. die gemeinsamen Kernqualifikationen nach

a) §7 Absatz 1 Nummer 1 bis 12,

b) §11 Absatz 1 Nummer 1 bis 12,

c) §15 Absatz 1 Nummer 1 bis 12,

d) §19 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 und

e) §23 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 sowie

2. die berufsspezifischen Fachqualifikationen nach

a) §7 Absatz 1 Nummer 13 bis 18,

b) § 11 Absatz 1 Nummer 13 bis 18,

c) §15 Absatz 1 Nummer 13 bis 18,

d) §19 Absatz 1 Nummer 13 bis 18 und

e) §23 Absatz 1 Nummer 13 bis 18.

Sie sind wéhrend der gesamten Ausbildungszeit integriert zu vermitteln. Bei der Vermittlung
ist der Nachhaltigkeitsaspekt zu berticksichtigen.

(8) Im Rahmen der berufsspezifischen Fachqualifikationen ist die berufliche Handlungskom-
petenz in einem Einsatzgebiet durch Qualifikationen zu erweitern und zu vertiefen, die im je-
weiligen Geschéftsprozess zur ganzheitlichen Durchfiihrung komplexer Aufgaben befahigt.

§4
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans fur die Auszu-
bildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§5

(weggefallen)



§6

Abschlussprifung

Die Abschlussprifung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2.
Durch die Abschlussprufung ist festzustellen, ob der Prifling die berufliche Handlungsfahig-
keit erworben hat. In der Abschlussprifung soll der Prifling nachweisen, dass er die daftr
erforderlichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fahig-
keiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff vertraut ist.
Dabei sollen Qualifikationen, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprufung waren,
in Teil 2 der Abschlussprifung nur insoweit einbezogen werden, als es fur die Feststellung
der Berufsfahigkeit nach § 38 des Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

§§7 bis 10 sind fur diesen Beruf nicht erforderlich.

Teil 3

Vorschriften fir den Ausbildungsberuf
Elektroniker fiir Betriebstechnik/Elektronikerin fiir Betriebstechnik

§11
Ausbildungsberufsbild

(

1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit,

6. Betriebliche und technische Kommunikation,

7. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,

8. Montieren und AnschlieBen elektrischer Betriebsmittel,

9. Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen,
10. Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln,
11. Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen,

12. Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen,
13. Technische Auftragsanalyse, Lésungsentwicklung,

14. Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen,

15. Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen,

16. Instandhalten von Anlagen und Systemen,

17. Technischer Service und Betrieb,

18. Geschéftsprozesse und Qualitditsmanagement im Einsatzgebiet.



(2) Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in einem der folgenden Einsatzgebiete anzuwen-
den und zu vertiefen:

1. Energieverteilungsanlagen/-netze,
Gebéaudeinstallationen/-netze,
Betriebsanlagen, Betriebsausriistungen,
Produktions-/verfahrenstechnische Anlagen,

ok b

Schalt- und Steueranlagen,
6. Elektrotechnische Ausristungen.

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zu-
l&ssig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden kénnen.

§12
Ausbildungsrahmenplan

Die in §11 Abs. 1 genannten Qualifikationen (Ausbildungsberufsbild) sollen nach der in An-
lage 1 und Anlage 3 enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Be-
rufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrah-
menplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist
insbesondere zuldssig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§13
Teil 1 der Abschlusspriifung

(1) Teil 1 der Abschlusspriifung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt-
finden.

(2) Teil 1 der Abschlussprifung erstreckt sich auf die in der Anlage 3 fir das erste Ausbil-
dungsjahr und fir das dritte Ausbildungshalbjahr aufgefiihrten Qualifikationen sowie auf den
im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er fur die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prifling soll zeigen, dass er

1. technische Unterlagen auswerten, technische Parameter bestimmen, Arbeitsablédufe
planen und abstimmen, Material und Werkzeug disponieren,

2. Anlagenteile montieren, demontieren, verdrahten, verbinden und konfigurieren, Sicher-
heitsregeln, Unfallverhitungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen einhalten,

3. die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln beurteilen, elektrische
SchutzmaBnahmen prifen,

4. elektrische Systeme analysieren und Funktionen prifen, Fehler suchen und beseitigen,
Betriebswerte einstellen und messen,

5. Produkte in Betrieb nehmen, Gibergeben und erldautern, Auftragsdurchfilhrung dokumen-
tieren, technische Unterlagen, einschlieBlich Prifprotokolle, erstellen

kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfahigen Anlagenteil der elektrischen
Betriebstechnik nachgewiesen werden.



(4) Die Prufung besteht aus der Ausflhrung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative
Gesprachsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Prifungszeit betragt
hdchstens acht Stunden, wobei die situativen Gespréachsphasen insgesamt héchstens zehn
Minuten umfassen sollen. Die Aufgabenstellungen sollen einen zeitlichen Umfang von héchs-
tens 90 Minuten haben.

§14
Teil 2 der Abschlusspriifung

(1) Teil 2 der Abschlussprifung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 und der Anlage 3 auf-
gefuhrten Qualifikationen sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, so-
weit er fur die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschlussprifung besteht aus den Priifungsbereichen
1. Arbeitsauftrag,
2. Systementwurf,
3. Funktions- und Systemanalyse sowie
4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Aus-
bildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitali-
sierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische
Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Quali-
tatsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmit-
teln zu beriicksichtigen.

(3) Der Prifling soll im Prifungsbereich Arbeitsauftrag zeigen, dass er

1. Arbeitsauftrage analysieren, Informationen beschaffen, technische und organisatorische
Schnittstellen klaren, Lésungsvarianten unter technischen, betriebswirtschaftlichen und
Okologischen Gesichtspunkten bewerten und auswéhlen,

2. Auftragsablaufe planen und abstimmen, Teilaufgaben festlegen, Planungsunterlagen er-
stellen, Arbeitsablaufe und Zusténdigkeiten am Einsatzort beriicksichtigen,

3. Auftrage durchfiihren, Funktion und Sicherheit prifen und dokumentieren, Normen und
Spezifikationen zur Qualitat und Sicherheit der Anlagen beachten sowie Ursachen von
Fehlern und Méangeln systematisch suchen und beheben,

4. Produkte frei- und Ubergeben, Fachauskinfte erteilen, Abnahmeprotokolle anfertigen,
Arbeitsergebnisse und Leistungen dokumentieren und bewerten, Leistungen abrechnen
und Anlagendaten und -unterlagen dokumentieren

kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Errichten, Andern oder Instandhalten elek-
trischer Anlagen oder das Herstellen elektrischer Anlagenteile in Betracht.

(4) Der Prifling soll zum Nachweis der Anforderungen im Prifungsbereich Arbeitsauftrag

1. in 18 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchflihren und mit praxisbezogenen Unter-
lagen dokumentieren sowie dariiber ein Fachgesprach von héchstens 30 Minuten fuh-
ren; das Fachgesprach wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des be-
arbeiteten betrieblichen Auftrages geflhrt; unter Berlicksichtigung der praxisbezogenen



Unterlagen sollen durch das Fachgesprach die prozessrelevanten Qualifikationen im
Bezug zur Auftragsdurchfihrung bewertet werden; dem Prifungsausschuss ist vor der
Durchflhrung des betrieblichen Auftrages die Aufgabenstellung einschlieBlich eines ge-
planten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen oder

2. in 14 Stunden eine praktische Arbeitsaufgabe vorbereiten, durchflihren, nachbereiten
und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darlber ein beglei-
tendes Fachgesprach von héchstens 20 Minuten fihren; die Durchfihrung der Arbeits-
aufgabe betrdgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchflhrung, die auf-
gabenspezifischen Unterlagen und das Fachgesprach sollen die prozessrelevanten
Qualifikationen im Bezug zur Durchflihrung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

(5) Der Ausbildungsbetrieb wahlt die Prifungsvariante nach Absatz 4 aus und teilt sie dem
Prifling und der zustéandigen Stelle mit der Anmeldung zur Prifung mit.

(6) Der Prifling soll im Prifungsbereich Systementwurf in der Priifungszeit von héchstens
120 Minuten nach vorgegebenen Anforderungen Anderungen in einer Anlage der Betriebs-
technik entwerfen. Dabei soll der Prifling zeigen, dass er technische Problemanalysen
durchfiihren, unter Beriicksichtigung von Vorschriften, technischen Regelwerken, Richt-
linien, Wirtschaftlichkeit und Betriebsabldufen Losungskonzepte entwickeln, Anlagenspezifi-
kationen anwendungsgerecht festlegen, elektrotechnische Komponenten auswahlen, Schal-
tungsunterlagen anpassen und Standardsoftware anwenden kann.

(7) Der Prifling soll im Prifungsbereich Funktions- und Systemanalyse in der Prifungszeit
von hdéchstens 120 Minuten eine elektrische Anlage analysieren. Dabei soll der Prifling zei-
gen, dass er Schaltungsunterlagen und Anlagendokumentationen auswerten, funktionelle
Zusammenhange in elektrischen Anlagen analysieren, Steuerungsprogramme interpretieren
und &ndern, Mess- und Priifverfahren auswahlen, Signale an Schnittstellen funktionell zuord-
nen, netzwerkspezifische Diagnosen auswerten, Fehlerursachen bestimmen und elektrische
SchutzmaBnahmen bewerten kann.

(8) Der Prifling soll im Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde in der Prifungszeit
von hdchstens 60 Minuten praxisbezogene handlungsorientierte Aufgaben bearbeiten und
dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhénge der
Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann.

§§ 15 bis 26 sind fur diesen Beruf nicht erforderlich.

Teil 7
Gemeinsame Bestehensregelungen

§27
Bestehensregelung

(1) Fur die in dieser Verordnung genannten Ausbildungsberufe gelten jeweils die in den
nachfolgenden Absétzen aufgeflihrten Bestehensregelungen.

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird Teil 1 der Abschlussprtfung mit 40 Pro-
zent und Teil 2 der Abschlussprifung mit 60 Prozent gewichtet.



(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses des Teils 2 der Abschlusspriifung sind der Prifungs-
bereich Arbeitsauftrag mit 50 Prozent, die Prifungsbereiche Systementwurf sowie Funk-
tions- und Systemanalyse mit je 20 Prozent und der Prifungsbereich Wirtschafts- und So-
zialkunde mit 10 Prozent zu gewichten.
(4) Die Abschlusspriifung ist bestanden, wenn

1. im Gesamtergebnis nach Absatz 2 sowie

2. im Prufungsbereich Arbeitsauftrag und

3. im Gesamtergebnis der Prifungsbereiche Systementwurf, Funktions- und Systemana-

lyse sowie Wirtschafts- und Sozialkunde

mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prifungsbereiche nach
Nummer 3 missen mindestens ausreichende Leistungen, in dem dritten Prifungsbereich
nach Nummer 3 dirfen keine ungenigenden Leistungen erbracht worden sein.

(5) Die Prufungsbereiche Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und Wirtschafts-
und Sozialkunde sind auf Antrag des Priflings oder nach Ermessen des Prifungsausschus-
ses in einzelnen Prifungsbereichen durch eine mindliche Prifung zu ergénzen, wenn diese
fur das Bestehen der Prifung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnis-
ses fur die mundlich gepriften Prifungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das Er-
gebnis der mindlichen Ergéanzungsprifung im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.

Teil 8
Zusatzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

§28
Zusatzqualifikationen
Uber das jeweilige Ausbildungsberufsbild, das in §7 Absatz 1, § 11 Absatz 1, § 15 Absatz 1,

§19 Absatz 1 und §23 Absatz 1 beschrieben ist, hinaus kann die Ausbildung in einer oder
mehreren der folgenden Zusatzqualifikationen vereinbart werden:

1. Digitale Vernetzung,
2. Programmierung und
3. IT-Sicherheit.

§29
Gegenstand der Zusatzqualifikationen

(1) Gegenstand der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung sind die in Anlage 7 Teil A ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) Gegenstand der Zusatzqualifikation Programmierung sind die in Anlage 7 Teil B genann-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(38) Gegenstand der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit sind die in Anlage 7 Teil C genannten
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
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§30
Antrag auf Priifung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt

(1) Die Zusatzqualifikation wird auf Antrag des oder der Auszubildenden geprift, wenn der
oder die Auszubildende glaubhaft gemacht hat, dass ihm oder ihr die erforderlichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt worden sind.

(2) Die Prufung der Zusatzqualifikation findet im Rahmen von Teil 2 der Abschlusspriifung
als gesonderte Prifung statt.

§31
Anforderungen fir die Priifung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung

(1) Die Prufung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung erstreckt sich auf die in Anlage 7
Teil A genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) In der Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage
ist,
1. Systeme, Prozessablaufe und technische Bedingungen zu analysieren, Anforderungen
an Netzwerke festzustellen sowie L&sungsvarianten zu erarbeiten, zu bewerten und aus-
zuwahlen,

2. Netzwerkkomponenten auszuwahlen, zu installieren, zu konfigurieren und in die be-
stehende Infrastruktur zu integrieren sowie Anlagendaten und -unterlagen zu dokumen-
tieren sowie

3. Fehler, Stérungen oder Engpésse zu analysieren, den Datendurchsatz und Fehlerraten
zu bewerten, Fehler zu beheben, die Systeme zu testen sowie Optimierungen vorzu-
schlagen.

§32
Anforderungen fir die Priifung der Zusatzqualifikation Programmierung

(1) Die Prifung der Zusatzqualifikation Programmierung erstreckt sich auf die in Anlage 7
Teil B genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(@) In der Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage
ist,
1. Systeme, Prozessablaufe und technische Bedingungen zu analysieren und Anforderun-
gen an Softwaremodule festzustellen,

2. Softwaremodule anzupassen und in die bestehenden Systeme zu integrieren und Soft-
ware zu dokumentieren sowie

3. Testplane und Testdaten zu erstellen, Umgebungsbedingungen zu simulieren, die Sys-
teme zu testen und Fehler zu beheben.
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§33
Anforderungen fiir die Priifung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

(1) Die Prufung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit erstreckt sich auf die in Anlage 7 Teil C
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) In der Prufung der Zusatzqualifikation soll der Prifling nachweisen, dass er in der Lage
ist,
1. technische und organisatorische IT-SicherheitsmaBnahmen aufgrund gesetzlicher und
betrieblicher Regelungen zu erarbeiten und abzustimmen,
2. IT-SicherheitsmaBnahmen umzusetzen und
3. die umgesetzten IT-SicherheitsmaBnahmen zu Gberwachen.

§34
Durchfiihrung und Bestehen der Priifung der Zusatzqualifikation

(1) Inder Prifung wird mit dem Prifling zu jeder vermittelten Zusatzqualifikation ein fallbezo-
genes Fachgespréach geflhrt.

(2) Zur Vorbereitung auf das jeweilige fallbezogene Fachgespréach hat der Prifling eigen-
standig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzufihren. Die eigenstan-
dige Durchflihrung ist von dem oder der Ausbildenden zu bestétigen.

(3) Zu der praxisbezogenen Aufgabe hat der Prifling einen Report zu erstellen. In dem Re-
port hat er die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das Vorgehen und das Ergeb-
nis der praxisbezogenen Aufgabe zu beschreiben und den Prozess, der zu dem Ergebnis
gefuihrt hat, zu reflektieren. Der Report darf héchstens drei Seiten umfassen.

(4) Den Report soll der Prifling mit einer Anlage erganzen. Die Anlage besteht aus Visualisie-
rungen zu der praxisbezogenen Aufgabe. Sie darf héchstens finf Seiten umfassen.

(5) Das fallbezogene Fachgesprach wird mit einer Darstellung der praxisbezogenen Aufgabe
und des Lésungswegs durch den Prifling eingeleitet. Ausgehend von der praxisbezogenen
Aufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prifungsausschuss das fallbezo-
gene Fachgespréch so, dass die jeweiligen Anforderungen der Zusatzqualifikation nachge-
wiesen werden kdnnen.

(6) Das fallbezogene Fachgesprach dauert héchstens 20 Minuten.
(7) Bewertet wird nur die Leistung, die der Prufling im fallbezogenen Fachgesprach erbringt.

(8) Die Prufung der jeweiligen Zusatzqualifikation ist bestanden, wenn die Prifungsleistung
mit mindestens ,,ausreichend” bewertet worden ist.
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Teil 9
Gemeinsame Ubergangsvorschriften

§35
Bestandsschutz

Auf Berufsausbildungsverhaltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, ist die Ver-
ordnung Uber die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen vom 24. Juli 2007
(BGBI.l S.1678), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. Juni 2013 (BGBI.!I
S.2201) gedndert worden ist, weiter anzuwenden.

§36
Anderung bestehender Berufsausbildungsverhaltnisse

Berufsausbildungsverhéltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, kénnen nach
den Vorschriften dieser Verordnung in der ab dem 1. August 2018 geltenden Fassung unter
Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertrags-
parteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht Teil 1 der Abschluss-
prifung absolviert hat.

§37
Zusatzqualifikation fiir bestehende Berufsausbildungsverhaltnisse

Die Regelungen zu den Zusatzqualifikationen nach Teil 8 kbnnen ab dem 1. August 2018
auch auf Berufsausbildungsverhaltnisse, die vor dem 1. August 2018 bereits bestehen, an-
gewendet werden.

Berlin, den 24. Juli 2007*

Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Technologie

In Vertretung

Wuermeling

* Die Anderungsverordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.
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Anlage 1
(zu §12)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen

Gemeinsame Kernqualifikationen

14

Arbeit, Datenschutz
und Informations-
sicherheit

(§11 Abs.1 Nr. 5)

Berufs- Teil des Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungs- selbststéndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert mit
position berufsbildes berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
1 Berufsbildung, a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und
Arbeits- und Beendigung, erkléren
Tarifrecht " . .
b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen
(§11 Abs.1Nr. 1) ) gegenseitig gsvertrag
¢) Mdaglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen
e) wesentliche Bestimmungen der fiir den Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif-
vertrage nennen
2 Aufbau und Organi- a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erlautern
Zitrg;ggt?isgzsb”_ b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaffung, Fertigung,
Absatz und Verwaltung erklaren
(§11 Abs. 1 Nr. 2) 9
c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Belegschaft zu Wirt-
schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen
d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder
personalvertretungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes
beschreiben
3 Sicherheit und a) Gefahrdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und
Gesundheitsschutz MaBnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen
t)§e1| ?"Zr bAsraelt[lr 3) b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften anwenden
. ' c) Verhaltensweisen bei Unfallen beschreiben sowie erste MaBnahmen einleiten
d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen,
Geréaten und Betriebsmitteln beachten
e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen
bei Branden beschreiben und MaBnahmen zur Brandbekdmpfung ergreifen
4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwir-
(§11 Abs.1 Nr. 4) kungsbereich beitragen, insbesondere
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklaren
b) fir den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes
anwenden
¢) Mdaglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und
Materialverwendung nutzen
d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor-
gung zufiihren
5 Digitalisierung der a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfenahme von Stan-

dardsoftware erstellen
b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, Gbermitteln, empfangen und analysieren




Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert mit
berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1

2

3

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftragsplanung, Auftrags-
abwicklung und Terminverfolgung anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen recherchieren und
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfligbarkeit, Integritat, Vertraulich-
keit und Authentizitat berlicksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datentragern, elektronischer Post,
IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffalligkeiten und UnregelmaBigkeiten in IT-Systemen erkennen und
MaBnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssysteme nutzen

) in interdisziplindren Teams kommunizieren, planen und zusammenarbeiten

Betriebliche und
technische
Kommunikation
(§11 Abs.1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen auswerten, anwenden
und erstellen sowie Skizzen anfertigen

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und berufsbezogene Vorschriften,
auch in Englisch, recherchieren, auswerten und anwenden

c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und Prozessdaten sowie
Handlungsanweisungen und Funktionsbeschreibungen austauschen

d) Gesprache mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im Team situationsgerecht
und zielorientiert flhren

e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deutsche und englische Fach-
begriffe anwenden

f) Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache zusammenstellen
und erganzen

g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren, Entscheidungen im Team
erarbeiten, Gesprachsergebnisse schriftlich fixieren

h) Daten und Sachverhalte sowie Lésungsvarianten prasentieren
i) Konflikte im Team l6sen

j) schriftiche Kommunikation in Deutsch und Englisch durchfiihren

Planen und Organi-
sieren der Arbeit,
Bewerten der
Arbeitsergebnisse
(8§11 Abs.1Nr.7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berlicksichtigung betrieblicher
Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geréte, Diagnosesysteme und sonstige Materialien
fir den Arbeitsablauf feststellen und auswéahlen, termingerecht anfordern,
prifen, transportieren, lagern und bereitstellen

c) Arbeitsablaufe und Teilaufgaben planen und dabei sowohl rechtliche, wirt-
schaftliche und terminliche Vorgaben und betriebliche Prozesse beachten als
auch vor- und nachgelagerte Bereiche berlcksichtigen sowie bei Abwei-
chungen von der Planung Prioritdten setzen

d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle Identitaten berticksich-
tigen

e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durchfihren, Lésungsvarianten
aufzeigen, Kosten vergleichen
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B

erufs-
bild-

position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
selbststidndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert mit
berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1

2

3

f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichtspunkten einrichten, grafi-
sche Benutzeroberfladchen einrichten

g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchfiihrbarkeit des Auftrags prifen
und mit den betrieblichen Méglichkeiten abstimmen

h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und bewerten

i) qualitétssteigernde Einflisse von Arbeitssituationen, Arbeitsumgebung und
Arbeitsverhalten im Team auf die Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden

j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen

k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmdglichkeiten nutzen sowie
unterschiedliche Lerntechniken anwenden

I) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumentieren

Montieren und
AnschlieBen elektri-
scher Betriebsmittel
(§11 Abs.1 Nr. 8)

a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch mechanische
Bearbeitung anpassen

b) Leitungen auswahlen und zurichten sowie Baugruppen und Gerate mit unter-
schiedlichen Anschlusstechniken verbinden

c) Leitungswege und Geratemontageorte unter Beachtung der elektromagneti-
schen Vertraglichkeit festlegen

d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesysteme auswéhlen und
montieren

e) Leitungen installieren

f) elektrische Gerate herstellen oder elektrische Anlagen errichten, Gerate oder
Anlagen in Betrieb nehmen

g) beim Errichten, Andern, Instandhalten und Betreiben elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel die elektrotechnischen Regeln beachten

h) Abfélle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht verbrauchte Betriebsstoffe und
Bauteile hinsichtlich der Entsorgung bewerten, umweltgerecht lagern und fur
die Entsorgung bereitstellen

Messen und Analy-
sieren von elektri-
schen Funktionen
und Systemen
(§11 Abs.1 Nr.9)

a
b
c
d
e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prifen

=

Messverfahren und Messgerate auswahlen
elektrische GréBen messen, bewerten und berechnen

Kenndaten und Funktion von Baugruppen priifen

= = =

Steuerschaltungen analysieren

f) systematische Fehlersuche durchfiihren
g) Sensoren und Aktoren prifen und einstellen
h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funktion priifen und bewerten

i) Funktionsfahigkeit von Systemen und Komponenten priifen, Datenprotokolle
interpretieren

16

10

Beurteilen der Sicher-
heit von elektrischen
Anlagen und
Betriebsmitteln

(§11 Abs.1 Nr.10)

a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern priifen und beurteilen
b) Isolationswiderstdnde messen und beurteilen
¢) BasisschutzmaBnahmen gegen elektrischen Schlag beurteilen

)

d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie sonstige Betriebsmittel,
insbesondere hinsichtlich Strombelastbarkeit, beurteilen




Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert mit
berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1

2

3

e) Schutzarten von elektrischen Geréten oder Anlagen hinsichtlich der Umge-
bungsbedingungen und der Zusatzfestlegungen flir R&ume besonderer Art
beurteilen

f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer Geréte, Betriebsmittel und
Anlagen ergeben, beurteilen und durch SchutzmaBnahmen die sichere
Nutzung gewahrleisten

g) Wirksamkeit von MaBnahmen gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedin-
gungen, insbesondere durch Abschaltung mit Uberstromschutzorganen und
Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen

h) elektrische Sicherheit ortsverénderlicher Betriebsmittel beurteilen

i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und Betreiben elektrischer Geréate
und Anlagen beurteilen

11

Installieren und
Konfigurieren von
IT-Systemen

(§11 Abs.1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswéhlen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren und konfigurieren
c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden
)

d) Tools und Testprogramme einsetzen

12

Beraten und
Betreuen von
Kunden, Erbringen
von Service-
leistungen

(§11 Abs.1Nr.12)

a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln, Lésungsansétze entwickeln
und Realisierungsvarianten anbieten

b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen
c) Stérungsmeldungen aufnehmen

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei Stérungen der
Auftragsabwicklung Lésungsvarianten aufzeigen

e) Leistungsmerkmale erldutern, in die Bedienung einweisen, auf Gefahren
sowie auf Sicherheitsregeln und Vorschriften hinweisen

f) technische Unterstiitzung leisten

g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren
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Anlage 3
(zu §12)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung zum Elektroniker fiir Betriebstechnik und zur Elektronikerin flr Betriebstechnik

Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen

18

Inbetriebnehmen von
elektrischen Anlagen
(§11 Abs.1 Nr. 14)

Berufs- Teil des Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungs- selbststéndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position berufsbildes mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
13 Technische Auftrags- | a) Kundenanforderungen analysieren
::?J\%Ziiul_:;ungs_ b) vorhandene Anlagen der Betriebstechnik beurteilen
(§11 Abs. 1 Nr. 13) ¢) Anlagenanderungen und -erweiterungen entwerfen, Stromkreise und Schutz-
maBnahmen festlegen, Komponenten und Leitungen auswéhlen
d) Auftragsunterlagen priifen und mit den ortlichen Gegebenheiten vergleichen,
Abgrenzung zu bauseitigen Leistungen festlegen
e) Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen, Sensoren, Aktoren, Software
und andere Komponenten auswahlen
f) Anlagenénderungen unter Berlicksichtigung der betrieblichen Ablaufe von
Kunden planen
g) die zu erbringende Leistung dokumentieren, Schaltungsunterlagen anpassen
14 Installieren und a) Leitern, Gerliste und Montagebiihnen auswahlen, auf- und abbauen

b) Hebezeuge, Anschlag- und Transportmittel auswahlen und einsetzen,
Ladung sichern und Transport durchfiihren

c) Eignung des Untergrundes fir die Befestigung prifen, Verankerungen vorbe-
reiten sowie Tragkonstruktionen und Konsolen befestigen

d) Maschinen, Geréate, Antriebssysteme und sonstige Betriebsmittel aufstellen,
ausrichten, befestigen und anschlieBen

e) Einschiibe, Gehduse und Schaltgerdtekombinationen zusammenbauen und
aufstellen

f) Schaltgerate einbauen, verdrahten und kennzeichnen

g) Betriebsmittel zum Steuern, Regeln, Messen und Uberwachen einbauen,
verdrahten und kennzeichnen

h) Schutzeinrichtungen, Verkleidungen und Isolierungen anbringen

i) Datenleitungen konfektionieren
j)
k) Leitungen der Kommunikationstechnik mit unterschiedlichen Anschlusstech-

niken verarbeiten

Leitungen und Kabel der Energietechnik zurichten und anschlieBen

[) Komponenten mittels Rohr- und Schlauchleitungen verbinden

m) Erdung und Potenzialausgleich herstellen, Erdungs- und Schleifenwider-
stédnde messen und beurteilen

n) Haupt- und Hilfsstromkreise in Betrieb nehmen

o) Signal- und Dateniibertragungssysteme installieren, prifen und in Betrieb
nehmen

p) Antriebssysteme parametrieren und in Betrieb nehmen, Betriebswerte
einstellen

g) nicht elektrische Komponenten von Anlagen, insbesondere pneumatische
Baugruppen, priifen




Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind

1

2

3

r) Beleuchtungsanlagen montieren und installieren

s) Schutzeinrichtungen einstellen und deren Wirksamkeit prifen, Wirksamkeit
von SchutzmaBnahmen sicherstellen

t) Not-Aus- und Meldesysteme sowie mechanische Sicherheitsvorrichtungen
prifen

u) Einhaltung der MaBnahmen zur elektromagnetischen Vertréglichkeit kontrol-
lieren

v) Prifprotokolle erstellen, Dokumentation erstellen und anpassen, Anlagen
oder System Ubergeben

15

Konfigurieren und
Programmieren von
Steuerungen

(§11 Abs.1 Nr. 15)

a) Baugruppen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik hard- und software-
maBig einstellen, anpassen und in Betrieb nehmen

b) Anwendungssoftware installieren und konfigurieren
¢) Steuerungsprogramme analysieren, erstellen und dndern
d) Funktionsablaufe priifen sowie Programmablaufe anpassen

e) Architekturen, Protokolle, Schnittstellen von Automatisierungsgeraten an
Netzwerke und Bussysteme anpassen

f) Speichermedien und Programme zur Datensicherung installieren

16

Instandhalten von
Anlagen und
Systemen

(§11 Abs.1 Nr. 16)

a) Wartungs- und InspektionsmaBnahmen planen

b) Systeme inspizieren, Funktionen von Anlagen und Sicherheitseinrichtungen
prufen sowie Priifungen protokollieren

¢) Systeme nach Wartungs- und Instandhaltungsplénen warten, VerschleiBteile
im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung austauschen

d) Systemparameter mit vorgegebenen Werten vergleichen und einstellen

e) Diagnosesysteme nutzen, Funktion von Baugruppen prifen, defekte
Baugruppen austauschen

f) dezentrale Energieversorgungssysteme warten und instand halten

g) Energieverteilungssysteme beurteilen, warten und instand halten

h) Bearbeitungsmaschinen warten und instand setzen

i) Kommunikationsanlagen warten und instand setzen
)

j) SchutzmaBnahmen und Sicherheitseinrichtungen bei der Wiederinbetrieb-
nahme instand gesetzter Gerate oder Anlagenteile einstellen und deren Wirk-
samkeit prifen

k) InstandhaltungsmaBnahmen dokumentieren

17

Technischer Service
und Betrieb
(§11 Abs.1 Nr.17)

a) Serviceleistung anbieten und durchfiihren

b) bei der Erstellung von Angeboten und Kostenvoranschlagen unter Beachtung
der betrieblichen Vorgaben mitwirken

c) Kunden auf Gewahrleistungsanspriiche hinweisen und hinsichtlich tech-
nischer und wirtschaftlicher Durchfiihrbarkeit beraten

d) Anlagen Uibergeben, Kunden in die Bedienung von technischen Einrichtungen
einweisen

e) Serviceleistungen dokumentieren
f) technische Anlagen Uberwachen

g) Ferndiagnose und -wartung durchfiihren
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und Qualitéts-
management im
Einsatzgebiet

(§11 Abs.1 Nr. 18)

Berufs- Teil des Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
bild- Ausbildungs- selbststédndigen Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
position berufsbildes mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind
1 2 3
h) Anlagedaten und Diagnosedaten auswerten und zur Optimierung nutzen
i) Visualisierungsanwendungen von technischen Anlagen bedienen und
anpassen
j) Verbrauchsdaten von Energie und Betriebsmitteln erfassen, Ursachen bei
Abweichungen vom Sollwert feststellen, Verbrauche optimieren
18 Geschaftsprozesse a) Kunden auf spezifische Angebote hinweisen und beraten, Auftrage

annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumentationen nutzen und bear-
beiten, technologische Entwicklungen feststellen, sicherheitsrelevante Unter-
lagen berticksichtigen

c) Ausgangszustand analysieren, technische und organisatorische Schnitt-
stellen klaren, Schnittstellen dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilauf-
gaben definieren, technische Unterlagen erstellen und an der Kostenplanung
mitwirken

d) Angebote und Kostenvoranschlédge unter Beachtung betrieblicher Vorgaben
einholen, priifen und bewerten

e) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachgelagerten Bereichen
abstimmen, Planungsunterlagen erstellen

f) Fremdleistungen veranlassen, tiberwachen und prifen

g) Auftrége, insbesondere unter Beriicksichtigung von Arbeitssicherheit und
Umweltschutz, durchfiihren, Einhaltung von Terminen verfolgen

h) Prufarten und Priifmittel auswahlen, Einsatzfahigkeit der Prifmittel fest-
stellen, Prufplane und betriebliche Prifvorschriften anwenden

i) Normen und Spezifikationen zur Qualitat und Sicherheit der Produkte
beachten sowie Qualitét bei der Auftragserledigung sichern, Qualitatssiche-
rungssystem anwenden sowie Ursachen von Fehlern und Qualitdtsméngeln
systematisch suchen, beseitigen und dokumentieren

j) Auftragsablauf dokumentieren, Leistungen abrechnen, Abrechnungsdaten
erstellen, Nachkalkulation durchflihren

k) technische Einrichtungen fir die Benutzung freigeben und Gibergeben,
Abnahmeprotokolle anfertigen, Produkte und Dienstleistungen erlautern

) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durchfiihren, Arbeitsergebnisse und
-durchfiihrung bewerten

m) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgdngen im Betriebsablauf
und im eigenen Arbeitsbereich beitragen

n) Lebenszyklusdaten von Auftragen, Dienstleistungen, Produkten und
Betriebsmitteln auswerten und Vorschlage zur Optimierung von Ablaufen und
Prozessen erarbeiten
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Teil B: Zeitliche Gliederung

Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
die unter Einbeziehung selbststédndigen Planens,
Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
zu vermitteln sind

Zeitrahmen
in Monaten

1

2

3

Abschnitt 1

1

Berufsbildung,
Arbeits- und
Tarifrecht

(§11 Abs.1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere
Abschluss, Dauer und Beendigung, erkléren

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen

c) Moglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der fur den Ausbildungs-
betrieb geltenden Tarifvertrdge nennen

Aufbau und Organi-
sation des Ausbil-
dungsbetriebes
(§11 Abs.1 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes
erlautern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung
erklaren

¢) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner
Belegschaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsver-
tretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes beschreiben

Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit

(§11 Abs.1Nr. 3)

a) Gefahrdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und MaBnahmen zu ihrer
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhi-
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfallen beschreiben sowie
erste MaBnahmen einleiten

d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten
an elektrischen Anlagen, Geraten und Betriebsmitteln
beachten

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes
anwenden; Verhaltensweisen bei Brédnden
beschreiben und MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
ergreifen

Umweltschutz
(§11 Abs.1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson-
dere
a) mogliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklaren

b) flr den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

wéhrend
der gesamten
Ausbildung
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Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
die unter Einbeziehung selbststandigen Planens,
Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
zu vermitteln sind

Zeitrahmen
in Monaten

2

3

¢) Méglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zufiihren

Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz
und Informations-
sicherheit

(§11 Abs.1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter
Zuhilfenahme von Standardsoftware erstellen
b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern
und archivieren
c) Daten eingeben, verarbeiten, tibermitteln, empfangen
und analysieren
d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden
e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur
Auftragsplanung, Auftragsabwicklung und Terminver-
folgung anwenden
f) Informationsquellen und Informationen in digitalen
Netzen recherchieren und aus digitalen Netzen
beschaffen sowie Informationen bewerten
g) digitale Lernmedien nutzen
h) die informationstechnischen Schutzziele Verfligbar-
keit, Integritat, Vertraulichkeit und Authentizitat
berlicksichtigen
i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datentréa-
gern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internet-
seiten einhalten
j) Auffalligkeiten und UnregelmaBigkeiten in IT-
Systemen erkennen und MaBnahmen zur Beseitigung
ergreifen
k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisie-
rungssysteme nutzen
) in interdisziplindren Teams kommunizieren, planen
und zusammenarbeiten

Abschnitt 2

Zeitrahmen 1

1. Ausbildungsjahr

6

Betriebliche und
technische
Kommunikation
(§11 Abs.1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen
anfertigen

Planen und Organi-
sieren der Arbeit,
Bewerten der
Arbeitsergebnisse
(§11 Abs.1 Nr.7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berlicksichti-
gung betrieblicher Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geréte, Diagnosesysteme
und sonstige Materialien fur den Arbeitsablauf fest-
stellen und auswéhlen, termingerecht anfordern,
prifen, transportieren, lagern und bereitstellen

) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-

mentieren
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Kern- und Fachqualifikationen,

Bg;‘:f" Au:t?illl ddue: S- die unter Einbeziehung selbststéndigen Planens, Zeitrahmen
i ng Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes zu vermitteln sind
1 2 3 4
8 Montieren und a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile
AnschlieBen elekiri- durch mechanische Bearbeitung anpassen
scher Betriebsmittel
(§11 Abs.1 Nr. 8)
9 Messen und Analy- a) Messverfahren und Messgeréate auswahlen
sieren von engtn— b) elektrische GréBen messen, bewerten und berechnen
schen Funktionen
und Systemen
(§11 Abs.1 Nr.9)
Zeitrahmen 2
6 Betriebliche und a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen
technische auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen
Kommunikation anfertigen
(§11 Abs.1Nr.6) b) Dokumente sowie technische Regelwerke und
berufsbezogene Vorschriften, auch in Englisch,
auswerten und anwenden
7 Planen und Organi- a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berlicksichti-
sieren der Arbeit, gung betrieblicher Vorgaben einrichten
298"’?”9” dEr ) c) Arbeitsablaufe und Teilaufgaben planen und dabei
rbeitsergebnisse sowohl rechtliche, wirtschaftliche und terminliche
(§11 Abs. 1Nr.7) Vorgaben und betriebliche Prozesse beachten als
auch vor- und nachgelagerte Bereiche beriicksich-
tigen sowie bei Abweichungen von der Planung Prio-
ritdten setzen
8 Montieren und b) Leitungen auswahlen und zurichten sowie
AnschlieBen elektri- Baugruppen und Geréate mit unterschiedlichen
scher Betriebsmittel Anschlusstechniken verbinden
(§11 Abs.1Nr. 8) c) Leitungswege und Geritemontageorte unter Beach- 3bis5
tung der elektromagnetischen Vertraglichkeit fest-
legen
d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesys-
teme auswéhlen und montieren
e) Leitungen installieren
10 Beurteilen der Sicher- | ¢) BasisschutzmaBnahmen gegen elektrischen Schlag
heit von elektrischen beurteilen
gnlagen qu | d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie
it:li)sm;tts n1 sonstige Betriebsmittel, insbesondere hinsichtlich
@ bs.1Nr.10) Strombelastbarkeit, beurteilen
14 Installieren und a) Leitern, Gerliste und Montagebiihnen auswahlen,

Inbetriebnehmen von
elektrischen Anlagen
(§11 Abs.1 Nr. 14)

auf- und abbauen

c¢) Eignung des Untergrundes fiir die Befestigung
priifen, Verankerungen vorbereiten sowie
Tragkonstruktionen und Konsolen befestigen

f) Schaltgerate einbauen, verdrahten und kennzeichnen

23



Kern- und Fachqualifikationen,

Berufs- Te_| | des die unter Einbeziehung selbststandigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . " . .
. . Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
Zeitrahmen 3
6 Betriebliche und a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen
technische auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen
Kommunikation anfertigen
(§11 Abs.1 Nr. 6)
8 Montieren und b) Leitungen auswahlen und zurichten sowie
AnschlieBen elektri- Baugruppen und Geréate mit unterschiedlichen
scher Betriebsmittel Anschlusstechniken verbinden
(§11 Abs.1Nr. 8) f) elektrische Geréte herstellen oder elektrische
Anlagen errichten, Gerate oder Anlagen in Betrieb
nehmen
9 Messen und Analy- ¢) Kenndaten und Funktion von Baugruppen priifen
sieren von elg ktri- d) Steuerschaltungen analysieren 2bis4
schen Funktionen
und Systemen e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prifen
(§11Abs.1Nr.9) f) systematische Fehlersuche durchfiihren
13 Technische Auftrags- | €) Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen,
analyse, Lésungs- Sensoren, Aktoren, Software und andere
entwicklung Komponenten auswéhlen
(§11 Abs.1 Nr. 13)
14 Installieren und g) Betriebsmittel zum Steuern, Regeln, Messen und
Inbetriebnehmen von Uberwachen einbauen, verdrahten und kennzeichnen
elektrischen Anlagen
(§11 Abs.1 Nr. 14)
Zeitrahmen 4
7 Planen und Organi- f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichts-
sieren der Arbeit, punkten einrichten, grafische Benutzeroberflachen
Bewerten der einrichten
Arbeitsergebnisse
(§11 Abs.1 Nr.7)
11 Installieren und a) Hard- und Softwarekomponenten auswéhlen 1bis 3
:froggggﬁ;n von b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme instal-
B lieren und konfigurieren
(§11 Abs. 1 Nr. 11) 9
c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden
d) Tools und Testprogramme einsetzen
2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr
Zeitrahmen 5
8 Montieren und g) beim Errichten, Andern, Instandhalten und Betreiben
AnschlieBen elektri- elektrischer Anlagen und Betriebsmittel die elektro- 1 bis 3

scher Betriebsmittel
(§11 Abs.1 Nr. 8)

technischen Regeln beachten
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Kern- und Fachqualifikationen,

Be."‘fs' Te_| | des die unter Einbeziehung selbststédndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . . . .
e - Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
10 Beurteilen der Sicher- | a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
heit von elektrischen prifen und beurteilen
AnIagen ur)d b) Isolationswiderstdnde messen und beurteilen
Betriebsmitteln
(§11 Abs.1 Nr. 10) e) Schutzarten von elektrischen Geraten oder Anlagen
hinsichtlich der Umgebungsbedingungen und der
Zusatzfestlegungen fur R&ume besonderer Art beur-
teilen
f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer
Geréte, Betriebsmittel und Anlagen ergeben, beur-
teilen und durch SchutzmaBnahmen die sichere
Nutzung gewahrleisten
g) Wirksamkeit von MaBnahmen gegen elektrischen
Schlag unter Fehlerbedingungen, insbesondere
durch Abschaltung mit Uberstromschutzorganen und
Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen
h) elektrische Sicherheit ortsverénderlicher Betriebs-
mittel beurteilen
i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und
Betreiben elektrischer Gerate und Anlagen beurteilen
13 Technische Auftrags- | ¢) Anlagendnderungen und -erweiterungen entwerfen,
analyse, Ldsungs- Stromkreise und SchutzmaBnahmen festlegen,
entwicklung Komponenten und Leitungen auswéhlen
(§11 Abs.1Nr. 13) d) Auftragsunterlagen priifen und mit den ortlichen
Gegebenheiten vergleichen, Abgrenzung zu bausei-
tigen Leistungen festlegen
14 Installieren und e) Einschiibe, Gehduse und Schaltgerdtekombinationen
Inbetriebnehmen von zusammenbauen und aufstellen
elektrischen Anlagen h) Schutzeinrichtungen, Verkleidungen und Isolierungen
(§11 Abs.1 Nr. 14) anbringen
j) Leitungen und Kabel der Energietechnik zurichten
und anschlieBen
m) Erdung und Potenzialausgleich herstellen, Erdungs-
und Schleifenwiderstdnde messen und beurteilen
n) Haupt- und Hilfsstromkreise in Betrieb nehmen
Zeitrahmen 6
6 Betriebliche und e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deut-
technische sche und englische Fachbegriffe anwenden
quTngn'lflaﬁonG f) Dokumentationen in deutscher und englischer
@ s.1Nr.6) Sprache zusammenstellen und ergénzen
3 bis5
9 Messen und Analy- g) Sensoren und Aktoren prifen und einstellen S

sieren von elektri-
schen Funktionen
und Systemen

(§11 Abs.1Nr.9)

h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funk-
tion prtifen und bewerten
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Kern- und Fachqualifikationen,

Berufs- Te_| | des die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . " . .
. . Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4

12 Beraten und ¢) Stérungsmeldungen aufnehmen
Betreuen von
Kunden, Erbringen
von Service-
leistungen
(§11 Abs.1Nr.12)

14 Installieren und s) Schutzeinrichtungen einstellen und deren Wirksam-
Inbetriebnehmen von keit prufen, Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen
elektrischen Anlagen sicherstellen
(§11 Abs. 1Nr. 14) ) Not-Aus- und Meldesysteme sowie mechanische

Sicherheitsvorrichtungen prifen

16 Instandhalten von a) Wartungs- und InspektionsmaBnahmen planen

énlagen und b) Systeme inspizieren, Funktionen von Anlagen und
ydls;te/_r\r;:)en 1Nr 16 Sicherheitseinrichtungen prifen sowie Priifungen
@ s.1Nr. 16) protokollieren
¢) Systeme nach Wartungs- und Instandhaltungsplanen
warten, VerschleiBteile im Rahmen der vorbeugenden
Instandhaltung austauschen
2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr
Zeitrahmen 7

6 Betriebliche und h) Daten und Sachverhalte sowie Losungsvarianten
technische préasentieren
Kommunikation
(§11 Abs.1 Nr. 6)

7 Planen und Organi- g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchfiihrbar-
sieren der Arbeit, keit des Auftrags priifen und mit den betrieblichen
Bewerten der Madglichkeiten abstimmen
Arbeitsergebnisse
(8§11 Abs.1Nr.7)

8 Montieren und h) Abfélle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht
AnschlieBen elekiri- verbrauchte Betriebsstoffe und Bauteile hinsichtlich
scher Betriebsmittel der Entsorgung bewerten, umweltgerecht lagern und 2 bis4
(§11 Abs.1 Nr. 8) fur die Entsorgung bereitstellen

12 Beraten und a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln,
Betreuen von Lésungsansétze entwickeln und Realisierungsvari-
Kunden, Erbringen anten anbieten
von Service-
leistungen
(§11 Abs.1 Nr.12)

13 Technische Auftrags- | e) Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen,

analyse, Lésungs-
entwicklung
(§11 Abs.1Nr. 13)

Sensoren, Aktoren, Software und andere
Komponenten auswéhlen

26




Kern- und Fachqualifikationen,

Be."‘fs' Te_| | des die unter Einbeziehung selbststédndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . . . .
e - Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
14 Installieren und Q) I?etriebsmittel zum Steuern, Regeln, Messen und
Inbetriebnehmen von Uberwachen einbauen, verdrahten und kennzeichnen
elektrischen Anlagen | 1) 155t und Hilfsstromkreise in Betrieb nehmen
(§11 Abs. 1 Nr. 14) ) Haupt-und Hi e in Betr
15 Konfigurieren und a) Baugruppen der Mess-, Steuer- und Regelungs-
Programmieren von technik hard- und softwaremaBig einstellen,
Steuerungen anpassen und in Betrieb nehmen
(§11Abs.1Nr.15) b) Anwendungssoftware installieren und konfigurieren
¢) Steuerungsprogramme analysieren, erstellen und
andern
d) Funktionsabl&ufe prifen sowie Programmabldufe
anpassen
f) Speichermedien und Programme zur Datensicherung
installieren
16 Instandhalten von d) Systemparameter mit vorgegebenen Werten verglei-
Anlagen und chen und einstellen
Systemen
(§11 Abs.1 Nr. 16)
17 Technischer Service i) Visualisierungsanwendungen von technischen
und Betrieb Anlagen bedienen und anpassen
(§11 Abs.1 Nr.17)
Zeitrahmen 8
7 Planen und Organi- e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durch-
sieren der Arbeit, fuhren, Lésungsvarianten aufzeigen, Kosten verglei-
Bewerten der chen
Arbeitsergebnisse h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und
(§11 Abs.1 Nr.7) bewerten
14 Installieren und d) Maschinen, Geréate, Antriebssysteme und sonstige
Inbetriebnehmen von Betriebsmittel aufstellen, ausrichten, befestigen und
elektrischen Anlagen anschlieen
(§11Abs.1Nr. 14) [) Komponenten mittels Rohr- und Schlauchleitungen
verbinden 2 bis4
p) Antriebssysteme parametrieren und in Betrieb
nehmen, Betriebswerte einstellen
g) nicht elektrische Komponenten von Anlagen, insbe-
sondere pneumatische Baugruppen, priifen
16 Instandhalten von h) Bearbeitungsmaschinen warten und instand setzen

Anlagen und
Systemen
(§11 Abs.1 Nr. 16)

j) SchutzmaBnahmen und Sicherheitseinrichtungen bei
der Wiederinbetriebnahme instand gesetzter Gerate
oder Anlagenteile einstellen und deren Wirksamkeit
prifen
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und Systemen
(8§11 Abs.1Nr.9)

12 Beraten und
Betreuen von
Kunden, Erbringen
von Service-
leistungen

(§11 Abs.1Nr.12)

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei
Storungen der Auftragsabwicklung Lésungsvarianten
aufzeigen

13 Technische Auftrags-
analyse, Lésungs-
entwicklung

(§11 Abs.1 Nr. 13)

a) Kundenanforderungen analysieren
b) vorhandene Anlagen der Betriebstechnik beurteilen

f) Anlagenanderungen unter Berlicksichtigung der
betrieblichen Ablaufe von Kunden planen

g) die zu erbringende Leistung dokumentieren, Schal-
tungsunterlagen anpassen
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14 Installieren und
Inbetriebnehmen von
elektrischen Anlagen
(§11 Abs.1 Nr. 14)

b) Hebezeuge, Anschlag- und Transportmittel
auswahlen und einsetzen, Ladung sichern und Trans-
port durchfiihren

i) Datenleitungen konfektionieren

k) Leitungen der Kommunikationstechnik mit unter-
schiedlichen Anschlusstechniken verarbeiten

. Kern- und Fachqualifikationen,
Berufs- Teil des . X - a1 .
. . die unter Einbeziehung selbststidndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . " . .
. . Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
3. und 4. Ausbildungsjahr
Zeitrahmen 9
6 Betriebliche und b) Dokumente sowie technische Regelwerke und
technische berufsbezogene Vorschriften, auch in Englisch,
Kommunikation auswerten und anwenden
(§11 Abs.1Nr.6) c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und
Prozessdaten sowie Handlungsanweisungen und
Funktionsbeschreibungen austauschen
d) Gesprache mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im
Team situationsgerecht und zielorientiert flihren
g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren,
Entscheidungen im Team erarbeiten, Gesprachs-
ergebnisse schriftlich fixieren
i) Konflikte im Team I6sen
7 Planen und Organi- d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle
sieren der Arbeit, Identitdten berlicksichtigen
Eegv grten d(;r . i) qualitatssteigernde Einfliisse von Arbeitssituationen,
r1 ?I:[ASS rg1e Nn|s7se Arbeitsumgebung und Arbeitsverhalten im Team auf
@ s.1Nr.7) die Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden
j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen
9 Messen und Analy- i) Funktionsfahigkeit von Systemen und Komponenten
sieren von elektri- prufen, Datenprotokolle interpretieren
schen Funktionen 3bis 5




Kern- und Fachqualifikationen,

Be."‘fs' Te_| | des die unter Einbeziehung selbststéndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . . . .
e - Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4
o) Signal- und Dateniibertragungssysteme installieren,
priifen und in Betrieb nehmen
r) Beleuchtungsanlagen montieren und installieren
u) Einhaltung der MaBnahmen zur elektromagnetischen
Vertréglichkeit kontrollieren
v) Prufprotokolle erstellen, Dokumentation erstellen und
anpassen, Anlagen oder System Ubergeben
15 Konfigurieren und e) Architekturen, Protokolle, Schnittstellen von Automa-
Programmieren von tisierungsgeraten an Netzwerke und Bussysteme
Steuerungen anpassen
(§11 Abs.1 Nr. 15)
16 Instandhalten von g) Energieverteilungssysteme beurteilen, warten und
Anlagen und instand halten
Systemen i) Kommunikationsanlagen warten und instand setzen
(§11 Abs. 1 Nr. 16) ) vniat gen warten undl z
17 Technischer Service d) Anlagen Uibergeben, Kunden in die Bedienung von
und Betrieb technischen Einrichtungen einweisen
(§11 Abs.1 Nr.17)
Zeitrahmen 10
6 Betriebliche und j) schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch
technische durchfiihren
Kommunikation
(§11 Abs.1 Nr. 6)
7 Planen und Organi- k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmaog-
sieren der Arbeit, lichkeiten nutzen sowie unterschiedliche Lerntech-
Bewerten der niken anwenden
Arbeitsergebnisse
(8§11 Abs.1Nr.7)
12 Beraten und b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen
Eetreuené/onl e) Leistungsmerkmale erlautern, in die Bedienung
ungen,' rbringen einweisen, auf Gefahren sowie auf Sicherheitsregeln
vqn ervice- und Vorschriften hinweisen 2 bis 4
leistungen
(§11 Abs. 1 Nr. 12) f) technische Unterstiitzung leisten
g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren
16 Instandhalten von e) Diagnosesysteme nutzen, Funktion von Baugruppen
Anlagen und prifen, defekte Baugruppen austauschen
Systemen fd :
ezentrale Energieversorgungssysteme warten und
(§11 Abs. 1Nr. 16) instand halten
k) InstandhaltungsmaBnahmen dokumentieren
17 Technischer Service a) Serviceleistung anbieten und durchfihren

und Betrieb
(§11 Abs.1 Nr.17)

b) bei der Erstellung von Angeboten und Kostenvoran-
schlagen unter Beachtung der betrieblichen
Vorgaben mitwirken
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Berufs-
bild-
position

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
die unter Einbeziehung selbststandigen Planens,
Durchfiihrens und Kontrollierens integriert
zu vermitteln sind

Zeitrahmen
in Monaten

2

3

¢) Kunden auf Gewahrleistungsanspriiche hinweisen
und hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher
Durchfiihrbarkeit beraten

e) Serviceleistungen dokumentieren
f) technische Anlagen Uberwachen
g) Ferndiagnose und -wartung durchfiihren

h) Anlagedaten und Diagnosedaten auswerten und zur
Optimierung nutzen

j) Verbrauchsdaten von Energie und Betriebsmitteln
erfassen, Ursachen bei Abweichungen vom Sollwert

feststellen, Verbrauche optimieren

Zeitrahmen 11

18

30

Geschaftsprozesse
und Qualitats-
management im
Einsatzgebiet

(§11 Abs.1 Nr. 18)

a) Kunden auf spezifische Angebote hinweisen und
beraten, Auftrdge annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumenta-
tionen nutzen und bearbeiten, technologische
Entwicklungen feststellen, sicherheitsrelevante Unter-
lagen berticksichtigen

¢) Ausgangszustand analysieren, technische und orga-
nisatorische Schnittstellen klaren, Schnittstellen
dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilaufgaben
definieren, technische Unterlagen erstellen und an
der Kostenplanung mitwirken

d) Angebote und Kostenvoranschlage unter Beachtung
betrieblicher Vorgaben einholen, prifen und
bewerten

e) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachge-
lagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen
erstellen

f) Fremdleistungen veranlassen, tiberwachen und
priifen

g) Auftrége, insbesondere unter Berlicksichtigung von
Arbeitssicherheit und Umweltschutz, durchflihren,
Einhaltung von Terminen verfolgen

h) Prufarten und Prifmittel auswéahlen, Einsatzfahigkeit
der Prifmittel feststellen, Priifplane und betriebliche
Prifvorschriften anwenden

i) Normen und Spezifikationen zur Qualitat und Sicher-
heit der Produkte beachten sowie Qualitat bei der
Auftragserledigung sichern, Qualitatssicherungs-
system anwenden sowie Ursachen von Fehlern und
Qualitdtsmangeln systematisch suchen, beseitigen
und dokumentieren

j) Auftragsablauf dokumentieren, Leistungen
abrechnen, Abrechnungsdaten erstellen, Nachkalku-
lation durchfiihren

10 bis 12




Kern- und Fachqualifikationen,

Be."‘fs Te_| | des die unter Einbeziehung selbststéndigen Planens, Zeitrahmen
bild- Ausbildungs- - . . . .
e - Durchfiihrens und Kontrollierens integriert in Monaten
position berufsbildes . .
zu vermitteln sind
1 2 3 4

k) technische Einrichtungen fur die Benutzung freigeben
und Ubergeben, Abnahmeprotokolle anfertigen,
Produkte und Dienstleistungen erldutern

) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durch-
fihren, Arbeitsergebnisse und -durchfiihrung
bewerten

m) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor-
gangen im Betriebsablauf und im eigenen Arbeitsbe-
reich beitragen

n) Lebenszyklusdaten von Auftragen, Dienstleistungen,
Produkten und Betriebsmitteln auswerten und
Vorschlage zur Optimierung von Abldufen und
Prozessen erarbeiten
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Anlage
(zu §29)

7

Ausbildungsrahmenplan fiir die Zusatzqualifikationen

Teil A: Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung

Lfd.
Nr.

Teil der
Zusatzqualifikation

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche
Richtwerte
in Wochen

2

3

4

Analysieren von tech-
nischen Auftradgen und
Entwickeln von Lésungen

a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten
Funktion und der technischen Umgebung analysieren

b) Ausgangszustand der Systeme analysieren, insbe-
sondere Dokumentationen auswerten sowie Netz-
topologien, eingesetzte Software und technische
Schnittstellen kldren und dokumentieren

c) technische Prozesse und Umgebungsbedingungen
analysieren und Anforderungen an Netzwerke fest-
stellen

d) Lésungen unter Beriicksichtigung von Spezifika-
tionen, technischen Bestimmungen und rechtlichen
Vorgaben planen und ausarbeiten, Netzwerkkom-
ponenten auswahlen, technische Unterlagen erstellen
und Kosten kalkulieren

e) die Lésung zur Vernetzung und zu Anderungen am
System mit dem Kunden abstimmen

Errichten, Andern und
Prifen von vernetzten
Systemen

a) Netzwerkkomponenten und Netzwerkbetriebssys-
teme installieren, anpassen und konfigurieren und
Vorgaben fir eine sichere Konfiguration beachten

b) Datenaustausch zwischen IT-Systemen und Automa-
tisierungssystemen beachten

c) Zugangsberechtigungen einrichten

d) Sicherheitssysteme, insbesondere Firewall-,
Verschliisselungs- und Datensicherungssysteme,
bericksichtigen

e) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, Systeme
in Betrieb nehmen und ibergeben und Anderungen
dokumentieren

Betreiben von vernetzten
Systemen

a) Fehlermeldungen aufnehmen, Anlagen inspizieren,
Abweichungen vom Sollzustand feststellen, Daten-
durchsatz und Fehlerrate bewerten und SofortmaB-
nahmen zur Aufrechterhaltung von vernetzten
Systemen einleiten

b) Anlagenstérungen analysieren, Testsoftware und
Diagnosesysteme einsetzen und Instandsetzungs-
maBnahmen einleiten

c) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten
auswerten und Optimierungen vorschlagen

d) Instandhaltungsprotokolle auswerten und Schwach-
stellen analysieren und erfassen
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Teil B: Zusatzqualifikation Programmierung

sowie Norm- und Grenzwerte von Betriebsparame-
tern festlegen, und Testdaten generieren

b) technische Umgebungsbedingungen simulieren
c) Softwaremodule testen

d) Systemtests durchflihren und Komponenten im
System mit den Betriebsparametern unter Umge-
bungsbedingungen testen

e) Stérungen analysieren und systematische Fehler-
suche in Systemen durchfiihren

f) Systemkonfiguration, Qualitatskontrollen und Test-
laufe dokumentieren

g) Anderungsdokumentation erstellen

Lfd. Teil der Zu vermittelnde R?:r:ttl\ll::rete
Nr. Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Analysieren von tech- a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten
nischen Auftrdgen und Funktionen analysieren
Entwickeln von Lasungen b) Prozesse, Schnittstellen und Umgebungsbedin-
gungen sowie Ausgangszustand der Systeme analy-
sieren, Anforderungen an Softwaremodule feststellen
und dokumentieren
c) Anderungen der Systeme und Softwareldsungen
unter Anwendung von Design-Methoden planen und
abstimmen
2 | Anpassen von Software- a) Softwaremodule anpassen und dokumentieren
modulen b) angepasste Softwaremodule in Systeme integrieren
3 | Testen von Software- a) Testplan entsprechend dem betrieblichen Test- und
modulen im System Freigabeverfahren entwerfen, insbesondere Ablaufe 8
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Teil C: Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

heitsmaBnahmen

heitsmaBnahmen priifen
b) Werkzeuge zur Systemiiberwachung einsetzen

c) Protokolldateien, insbesondere zu Zugriffen, Aktionen
und Fehlern, kontrollieren und auswerten

d) sicherheitsrelevante Zwischenfélle melden

Lfd. Teil der Zu vermittelnde R?:P:ttl\ll::rete
Nr. Zusatzqualifikation Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten .
in Wochen
1 2 3 4
1 Entwickeln von Sicher- a) Sicherheitsanforderungen und Funktionalitaten von
heitsmaBnahmen industriellen Kommunikationssystemen und Steue-
rungen analysieren
b) Schutzbedarf beziiglich Vertraulichkeit, Integritat,
Verflgbarkeit und Authentizitat bewerten
c) Gefédhrdungen und Risiken beurteilen
d) SicherheitsmaBnahmen erarbeiten und abstimmen
2 | Umsetzen von Sicher- a) technische SicherheitsmaBnahmen in Systeme inte-
heitsmaBnahmen grieren
b) IT-Nutzer und IT-Nutzerinnen Gber Arbeitsablaufe 8
und organisatorische Vorgaben informieren
¢) Dokumentation entsprechend den betrieblichen und
rechtlichen Vorgaben erstellen
3 | Uberwachen der Sicher- a) Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Sicher-
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Rahmenlehrplan
fur den Ausbildungsberuf
Elektroniker fiir Betriebstechnik/Elektronikerin fiir Betriebstechnik
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Mai 2003
in der Fassung vom 23. Februar 2018)

Teil I:
Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan fur den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Standige Konferenz
der Kultusminister und -senatoren der Ladnder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes-
ministerium fir Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zusténdigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das ,,Gemein-
same Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972" geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsétzlich auf dem Hauptschul-
abschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf auf-
bauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil-
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie — in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fachern — der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo-
raussetzungen fir eine qualifizierte Beschéftigung sowie fur den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgange geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthalt keine methodischen Festlegungen fir den Unterricht. Selbststandiges und verant-
wortungsbewusstes Denken und Handeln als libergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in solchen
Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundséatzlich
jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompe-
tenz unmittelbar férdern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berlcksichtigt werden.

Die Lander tbernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpldne um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berticksichtigte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Ab-
stimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil IlI:
Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erflillen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenstandiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schulerinnen und Schiilern beruf-
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Beriicksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu
vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erflillung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und 6kologischer Verantwortung befahigen. Sie richtet sich dabei nach den fir diese
Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Lander. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht
orientiert sich auBerdem an den fUr jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

¢ Rahmenlehrplan der Stéandigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Lander (KMK)
¢ Ausbildungsordnungen des Bundes fir die betriebliche Ausbildung.

35



Nach der Rahmenvereinbarung Uber die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 12.03.2015) hat die Berufs-
schule zum Ziel,

¢ eine Berufsféhigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fahigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet;

e berufliche Flexibilitdt zur Bewaltigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

e die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;

e die Fahigkeit und Bereitschaft zu férdern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im &ffentlichen Leben
verantwortungsbewusst zu handeln.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

¢ den Unterricht an einer fir ihre Aufgaben spezifischen Pddagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be-
tont;

e unter Berticksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldlbergreifende Qualifi-
kationen vermitteln;

¢ ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewéhrleisten, um unterschiedlichen Fahigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

¢ im Rahmen ihrer Méglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stitzen und férdern;

e auf die mit Berufsauslibung und privater Lebensfiihrung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Mdglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll dartiber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Un-
terrichts mdglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B.

¢ Arbeit und Arbeitslosigkeit,

¢ friedliches Zusammenleben von Menschen, Vélkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
titat,

¢ Erhaltung der natirlichen Lebensgrundlage sowie

e Gewabhrleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgefiihrten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden
als die Bereitschaft und Fahigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen
sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und So-
zialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kén-
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbststéndig zu 16sen und das
Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, als individuelle Personlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschrankungen in Familie, Beruf und &ffentlichem Leben zu klaren, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspléne zu fassen und fortzuentwi-
ckeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbststandigkeit, Kritikfahigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlassig-
keit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehéren insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-
bewusst auseinanderzusetzen und zu verstandigen. Hierzu gehért insbesondere auch die Entwicklung sozialer
Verantwortung und Solidaritat.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befahigung zu eigen-
verantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegenlber wird unter
Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d. h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-
kommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II).
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Teil llI:
Didaktische Grundsitze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule
zugeschnittenen Padagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbststéan-
digem Planen, Durchfiihren und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstéatigkeit beféhigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsétzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie in
vielfaltigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses Ler-
nen ist vor allem an die Reflexion der Vollziige des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse)
gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen
flr das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet fiir den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele
und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz fir
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

¢ Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die fir die Berufsauslibung bedeutsam sind (Lernen fuir Handeln).

¢ Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, méglichst selbst ausgefiihrt oder aber gedanklich nach-
vollzogen (Lernen durch Handeln).

¢ Handlungen miissen von den Lernenden moglichst selbststandig geplant, durchgefiihrt, Uberprift, ggf. korri-
giert und schlieBlich bewertet werden.

¢ Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit férdern, z. B. technische, sicher-
heitstechnische, konomische, rechtliche, 6kologische, soziale Aspekte einbeziehen.

¢ Handlungen missen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-
wirkungen reflektiert werden.

¢ Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklarung oder der Konfliktbewaltigung, einbe-
ziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen
miteinander verschrankt. Es lasst sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfiillen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schilerinnen und Schiler —
auch benachteiligte oder besonders begabte — ihren individuellen Mdglichkeiten entsprechend fordert.

Teil IV:
Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan fir die Berufsausbildung zum Elektroniker fur Betriebstechnik/zur Elektronike-
rin fr Betriebstechnik ist mit der Verordnung Uber die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen vom
03.07.2003 (BGBI.| S. 1144) abgestimmt.™: 2

Der Rahmenlehrplan fur den Ausbildungsberuf Energieelektroniker/Energieelektronikerin (Beschluss der KMK
vom 07.01.1987) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Fir den Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der
Grundlage der , Elemente fir den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb-
lich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der KMK vom 07.05.2008) vermittelt.

Ziele und Inhalte des Rahmenlehrplans beziehen sich auf die beruflichen Qualifikationen und das Ausbildungs-
berufsbild des Elektronikers fiir Betriebstechnik/der Elektronikerin fiir Betriebstechnik.

Elektroniker fir Betriebstechnik/Elektronikerinnen fir Betriebstechnik montieren Systeme und Anlagen der
Energieversorgungstechnik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Kommunikationstechnik, Meldetechnik, An-

1 Durch die Novellierung der Verordnung iiber die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen anlésslich der Uberfiihrung
der Priifungsform ,gestreckte Abschlusspriifung® in Dauerrecht vom 24.07.2007 (BGBI. | S. 1678) sind keine Anderungen im Rah-
menlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich geworden.

2 Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Anderung der Verordnung (iber die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen
vom 07.06.2018 (BGBI.| S.678) ist der Rahmenlehrplan hinsichtlich der Thematik ,,Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und
Informationssicherheit” angepasst worden.
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triebstechnik sowie Beleuchtungstechnik. Sie nehmen diese Systeme und Anlagen in Betrieb, halten sie instand
und betreiben diese Systeme und Anlagen.

Der Rahmenlehrplan geht von folgenden Zielen aus:
Die Schilerinnen und Schiler
e arbeiten und kommunizieren im Rahmen der beruflichen Tatigkeit inner- und auBerbetrieblich sowie interdiszi-

plindr mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen. Sie arbeiten darliber hinaus teamorientiert und
wenden aktuelle Kommunikationsmittel auch im virtuellen Raum an;

¢ berticksichtigen die mit der Digitalisierung der Arbeit verbundene Daten- und Informationssicherheit;

¢ beraten und betreuen Kunden, analysieren Kundenanforderungen zur Konzeption von elektrotechnischen
Systemen und Anlagen;

¢ beachten Normen und Vorschriften, nutzen technische Regelwerke und Bestimmungen, Datenblatter und Be-
schreibungen, Betriebsanleitungen und andere berufstypische Informationen, auch in audiovisueller und virtu-
eller Form sowie in englischer Sprache;

¢ nutzen aktuelle Informations- und Kommunikationssysteme zur Beschaffung von Informationen, Bearbeitung
von Auftrdgen und Projekten, Dokumentation und Prasentation der Arbeitsergebnisse;

e beschreiben die Funktionsweise, Produktions- und Organisationsabliufe sowie die Einbindung von Cyber-
Physischen Systemen, auch unter Berilicksichtigung logistischer Prozessschritte;

* konzipieren auch rechnergestiitzt Anderungen und Erweiterungen elektrotechnischer Systeme und Anlagen;

e flhren auch softwaregestitzt technische Berechnungen zur Konzeption elektrotechnischer Systeme und An-
lagen sowie Berechnungen zur Kostenkalkulation durch;

e planen und steuern Arbeitsablaufe beim Einrichten und Abraumen von Arbeitsplatzen/Baustellen; organisieren
und Uberwachen die Arbeit von anderen Gewerken und Dienstleistern, kontrollieren, dokumentieren und be-
werten Arbeitsergebnisse;

¢ beachten bei der Planung und Durchfiihrung der Arbeit ergonomische, 6konomische, kologische und gesell-
schaftliche Aspekte; sie minimieren durch Verwendung geeigneter Materialien, verantwortungsbewusstes
Handeln und Beachtung von Vorschriften des Umweltschutzes negative Auswirkungen des Arbeitsprozesses
auf die Umwelt;

e programmieren und konfigurieren Systeme normkonform auch unter Zuhilfenahme intelligenter Sensorik und
Aktorik;

e priifen die Funktion und die Sicherheitseinrichtungen;

¢ installieren/montieren Leitungsflihrungssysteme, Informations- und Energieleitungen einschlieBlich allgemei-
ner Versorgungsleitungen;

¢ installieren Automatisierungssysteme, Maschinen und Antriebssysteme, richten diese ein und vernetzen sie
miteinander unter Berticksichtigung der aktuellen Standards;

e erweitern Teilsysteme zu Automatisierungssystemen unter Verwendung geeigneter Schnittstellen und Proto-
kolle;

e berlicksichtigen die informationstechnischen Schutzziele Verfligbarkeit, Integritat, Vertraulichkeit und Authen-
tizitat;

¢ wenden Normen, Vorschriften und Regeln zur Sicherung der Produktqualitét an, sichern die stérungsfreie Ar-
beit von Anlagen und Systemen und tragen zur standigen Verbesserung der Arbeitsabléufe bei;

¢ entwickeln Vorgehensweisen fir die Inbetriebnahme und Optimierung von elektrotechnischen Systemen und
Anlagen auch auf virtueller Ebene;

e prifen die SchutzmaBnahmen;

¢ (ibernehmen und Ubergeben Anlagen, weisen Nutzer in die Bedienung ein und erbringen Serviceleistungen;

e wenden Programme und Systeme zur Erfassung, Verarbeitung, Visualisierung und Analyse prozessbezogener
Daten an und nutzen diese zur Fehlersuche, Verlaufsoptimierung und Anlagensimulation;

e (iberwachen und warten Anlagen unter Zuhilfenahme von vorliegenden Fehler- und Prozessdaten, flhren re-
gelmaBige Priifungen durch, analysieren Stérungen, leiten SofortmaBnahmen ein und setzen Anlagen instand.

Die Lernfelder des Rahmenlehrplans orientieren sich an den beruflichen Arbeits- und betrieblichen Geschaftspro-
zessen. Deshalb erhalten das kundenorientierte Berufshandeln und die Auftragsabwicklung einen besonderen
Stellenwert und sind bei der Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen besonders zu berticksichtigen.
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Die Vermittlung der Kompetenzen und Qualifikationen sollte an berufstypischen Aufgabenstellungen auftrags-
und projektorientiert in Kooperation mit den anderen Lernorten erfolgen.

Mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sowie sicherheitstechnische, 6konomische bzw. betriebs-
wirtschaftliche und 6kologische Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln.

Die fremdsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.

Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen inhaltlich den Lernfeldern 1 bis 4 der Rahmenlehr-
plane fir die handwerklichen und industriellen Elektroberufe. Eine gemeinsame Beschulung ist im ersten Ausbil-
dungsjahr méglich.?

In den Lernfeldern des ersten Ausbildungsjahres wird ein Schwerpunkt auf den Erwerb eines berufsfeldbreiten
grundlegenden Wissens im Kontext typischer, berufstibergreifender beruflicher Handlungsablaufe gelegt. Be-
rufsspezifische Aspekte sind durch die Auswahl geeigneter Beispiele und Aufgaben zu berlicksichtigen.

Die Gegensténde des Teiles 1 der Abschlusspriifung sind in den Zielen und Inhalten der Lernfelder 1 bis 6
berlcksichtigt.

Die neue Form der Abschlusspriifung erfordert auch von der Berufsschule ein neues Konzept der integrativen
Vorbereitung auf die Prifungssituation. Der ganzheitliche und integrative Ansatz der Abschlusspriifung spiegelt
sich insbesondere in den Kompetenzerweiterungen im siebenten Ausbildungshalbjahr wider. Die Lernfelder des
siebenten Ausbildungshalbjahres berlcksichtigen insbesondere die beruflichen Einsatzgebiete in ihrer komple-
xen Projektaufgabenstellung. Diese komplexen Aufgabenstellungen ermdglichen es einerseits, bereits vermit-
telte Kompetenzen und Qualifikationen zusammenfassend und projektbezogen zu nutzen und zu vertiefen, und
andererseits, zusatzliche einsatzgebietsspezifische Ziele und Inhalte in Abstimmung und Zusammenarbeit mit
den Ausbildungsbetrieben zu erschlieen.

Anliegen aller Lernfelder ist die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz. Zur Betonung ausgewahlter
Sachverhalte von Personal- und Sozialkompetenz sowie von Methoden-, Lern- und Kommunikationskompetenz
sind diese in einigen Lernfeldern ausdriicklich verankert. Sie sind in allen anderen Lernfeldern situativ und indivi-
duell unter besonderer Berticksichtigung berufstypischer Auspragungen aufzugreifen und durch Anwendung zu
festigen und zu vertiefen.

3 Aufgrund der Aufhebung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen durch Art. 8 des Gesetzes zur Reform der be-
ruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBI.| S.931) wurde der entsprechende Absatz zum Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld
Elektrotechnik gestrichen.
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Teil V:
Lernfelder

Ubersicht iiber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf

Elektroniker fiir Betriebstechnik und Elektronikerin fiir Betriebstechnik

Lernfelder Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden
Nr. 1.Jahr | 2.Jahr | 3.Jahr | 4.Jahr
1 | Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prifen 80
2 | Elektrische Installationen planen und ausfiihren 80
3 | Steuerungen analysieren und anpassen 80
4 | Informationstechnische Systeme bereitstellen 80
5 | Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln 80
gewahrleisten
6 | Gerate und Baugruppen in Anlagen analysieren und prifen 60
7 | Steuerungen fur Anlagen programmieren und realisieren 80
8 | Antriebssysteme auswéhlen und integrieren 60
9 | Gebaudetechnische Anlagen ausfiihren und in Betrieb nehmen 80
10 | Energietechnische Anlagen errichten und instand halten 100
11 | Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und instand halten 100
12 | Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren 80
13 | Elektrotechnische Anlagen instand halten und &ndern 60
Summen: insgesamt 1020 Stunden 320 280 280 140
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Lernfeld 1: Elektrotechnische Systeme analysieren und 1. Ausbildungsjahr
Funktionen priifen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schuler informieren sich Uber Aufgaben, Arbeitsanforderungen, Tatigkeiten und exemplarische
Arbeitsprozesse ihres Berufes.

Die Schillerinnen und Schiiler analysieren elektrotechnische Systeme auf der Anlagen-, Gerate-, Baugruppen- und
Bauelementeebene sowie Wirkungszusammenhénge zwischen den einzelnen Ebenen. Dabei lesen und erstellen sie
technische Unterlagen. Sie bestimmen Funktionen und Betriebsverhalten ausgewahlter Bauelemente und Baugrup-
pen und deren Aufgaben in elektrotechnischen Systemen. Die Schilerinnen und Schiiler beschaffen dazu selbststan-
dig Informationen und werten sie aus. Englischsprachige technische Dokumentationen werten sie unter Zuhilfe-
nahme von Hilfsmitteln aus.

Zur Analyse und Priifung von Grundschaltungen und zum Erkennen allgemeiner GesetzmaBigkeiten der Elektrotech-
nik ermitteln die Schilerinnen und Schiiler elektrische GroBen messtechnisch und rechnerisch, dokumentieren und
bewerten diese.
Die Schilerinnen und Schiiler prifen die Funktion elektrischer Schaltungen und Betriebsmittel. Sie analysieren und
beheben Fehler.

Die Schilerinnen und Schdler realisieren Aufgaben im Team und kommunizieren fachsprachlich korrekt. Sie wenden
Methoden der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung an. Sie handeln verantwortungsbewusst unter Beriicksichtigung
sicherheitstechnischer Aspekte.

Inhalte:

Betriebliche Strukturen, Arbeitsorganisation, betriebliche Kommunikation
Produkte, Dienstleistungen

Schaltplane, Schaltzeichen

Elektrische Betriebsmittel, Grundschaltungen, elektrische GrundgréBen
Verhalten und Kennwerte exemplarischer Bauelemente und Funktionseinheiten
Gefahren des elektrischen Stromes, Sicherheitsregeln, Arbeitsschutz
Messverfahren, Funktionsprifung, Fehlersuche

Teamarbeit

Methoden der Informationsbeschaffung und -aufbereitung
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Lernfeld 2: Elektrische Installationen planen und ausfiihren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schilerinnen und Schiler analysieren Auftrége zur Installation der Energieversorgung von Anlagen und Geréaten.

Die Schilerinnen und Schdler planen Installationen unter Berlicksichtigung typischer Netzsysteme und der erforder-
lichen SchutzmaBnahmen. Sie erstellen Schalt- und Installationsplane auch rechnergestiitzt. Sie bemessen die Kom-
ponenten und wahlen diese unter funktionalen, 6konomischen und ékologischen Aspekten aus.

Die Schulerinnen und Schiiler wenden Fachbegriffe der Elektroinstallationstechnik an. Sie werten Informationen auch
in englischer Sprache aus.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen die typischen Abléufe bei der Errichtung von Anlagen. Dabei bestimmen sie die
Vorgehensweise zur Auftragserfillung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten, wahlen die
Arbeitsmittel aus und koordinieren den Arbeitsablauf. Sie ermitteln die fur die Errichtung der Anlagen entstehenden
Kosten, erstellen Angebote und erlautern diese den Kunden.

Die Schulerinnen und Schiiler errichten Anlagen. Sie halten dabei die Sicherheitsregeln unter Berlicksichtigung der
Unfallverhltungsvorschriften beim Arbeiten in und an elektrischen Anlagen ein. Sie erkennen mégliche Gefahren des
elektrischen Stromes und bertcksichtigen einschlagige Sicherheitsbestimmungen und SchutzmaBnahmen.

Die Schulerinnen und Schiiler nehmen Anlagen in Betrieb, protokollieren Betriebswerte und erstellen Dokumentatio-
nen. Sie prufen die Funktionsfahigkeit der Anlagen, suchen und beseitigen Fehler. Sie (ibergeben die Anlagen an die
Kunden, demonstrieren die Funktion und weisen in die Nutzung ein.

Die Schiilerinnen und Schuler bewerten ihre Arbeitsergebnisse zur Optimierung der Arbeitsorganisation. Sie erstellen
fur die bearbeiteten Auftrdge eine Rechnung.

Inhalte:

Auftragsplanung, Auftragsrealisierung
Energiebedarf einer Anlage oder eines Gerates
Sicherheitsbestimmungen

Installationstechnik

Betriebsmittelkenndaten

Schaltplanarten

Leitungsdimensionierung

Arbeitsorganisation

Kostenberechnung, Angebotserstellung
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Lernfeld 3: Steuerungen analysieren und anpassen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schiilerinnen und Schiiler planen Anderungen und Anpassungen von Steuerungen nach Vorgabe.

Die Schilerinnen und Schiiler analysieren Anlagen und Gerate und visualisieren den strukturellen Aufbau sowie die
funktionalen Zusammenhénge. Sie bestimmen Steuerungen und unterscheiden zwischen Steuerungs- und Rege-
lungsprozessen.

Die Schilerinnen und Schiler unterscheiden Techniken zur Realisierung von Steuerungen und bewerten deren Vor-
und Nachteile auch unter 6konomischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Die Schdlerinnen und Schiiler &ndern Steuerungen und wéhlen dazu Baugruppen und deren Komponenten nach
Anforderungen aus. Sie nehmen die gesteuerten Systeme in Betrieb, prifen die Funktionsfahigkeit, erfassen Be-
triebswerte messtechnisch und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie dokumentieren die technischen Verande-
rungen unter Nutzung von Standardsoftware und anwendungsspezifischer Software.

Die Schilerinnen und Schler organisieren ihre Lern- und Arbeitsaufgaben selbststdndig sowie im Team. Sie analy-
sieren, reflektieren und bewerten dabei gewonnene Erkenntnisse. Sie werten englischsprachige Dokumentationen
unter Nutzung von Hilfsmitteln aus und wenden auch englische Fachbegriffe zur schriftlichen Darstellung von Sach-
verhalten der Steuerungstechnik an.

Inhalte:

Blockschaltbild, EVA-Prinzip, Sensoren, Aktoren, Schnittstellen
Wirkungskette, Funktionsbeschreibungen

Verbindungs- und speicherprogrammierte Signalverarbeitung
Logische Grundverknlpfungen, Speicherfunktionen

Normen, Vorschriften und Regeln

Technische Dokumentationen
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Lernfeld 4: Informationstechnische Systeme bereitstellen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler planen die Bereitstellung und die Erweiterung informationstechnischer Systeme nach
Pflichtenheft. Sie analysieren Systeme, priifen die technische und wirtschaftliche Durchfiihrbarkeit der Auftrage und
bieten Lésungen an. Sie recherchieren deutsch- und englischsprachige Medien durch Nutzung von Netzwerken.

Die Schilerinnen und Schler wéhlt—;-_n Hard- und Softwarekomponenten unter Berlicksichtigung von Funktion, Leis-
tung, Einsatzgebiet, Kompatibilitdt, Okonomie und Umweltvertraglichkeit aus und beschaffen diese.

Die Schiilerinnen und Schiiler installieren und konfigurieren informationstechnische Systeme sowie aufgabenbezo-
gen Standard- und anwendungsspezifische Software und wenden diese an. Sie integrieren informationstechnische
Systeme in bestehende Netzwerke und fuihren die dazu notwendigen Konfigurationen durch. Die Schilerinnen und
Schiler berticksichtigen gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheber- und Medienrecht. Sie set-
zen ausgewahlte MaBnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz ein.

Die Schiilerinnen und Schiller dokumentieren und prasentieren die Arbeitsabldufe und -ergebnisse zur Bereitstellung

von informationstechnischen Systemen. Dazu setzen sie Software zur Textgestaltung, Tabellenerstellung, grafischen
Darstellung und Prasentation ein.

Inhalte:

Funktion und Struktur des Pflichtenheftes

Hardware, Betriebssysteme, Standard- und anwendungsspezifische Software
Beschaffungsprozess

Installations- und Konfigurationsprozesse von Hard- und Softwarekomponenten
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Werkzeuge und Methoden zur Diagnose und Fehlerbehebung

Lokale und globale Netzwerke, Datenlibertragungsprotokolle

Datensicherung und Datenschutz, Urheber- und Medienrecht
Prasentationstechniken und -methoden
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Lernfeld 5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von 2. Ausbildungsjahr
Betriebsmitteln gewahrleisten Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiler planen die Elektroenergieversorgung fur Betriebsmittel und Anlagen. Sie analysieren
und klassifizieren Mdglichkeiten der Elektroenergieversorgung nach funktionalen, 6konomischen und &kologischen
Aspekten.

Die Schiilerinnen und Schuler dimensionieren Anlagen unter Berlicksichtigung von Netzsystemen und SchutzmaB-
nahmen. Dazu wahlen sie Komponenten der Anlagen aus, bemessen diese und erstellen Schaltplane unter Nutzung
von Fachliteratur, Datenblattern und Geratebeschreibungen, auch in audiovisueller und virtueller Form sowie in eng-
lischer Sprache.

Die Schilerinnen und Schiiler kontrollieren bei Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen der
Elektroenergieversorgung und bei Betriebsmitteln die Einhaltung von Normen, Vorschriften und Regeln zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhiitung.

Die Schilerinnen und Schiler prifen ortsfeste und ortsverénderliche elektrische Betriebsmittel und nehmen diese in
Betrieb. Sie protokollieren Betriebswerte und Prifergebnisse und ordnen diese in eine Dokumentation ein.

Die Schulerinnen und Schiler weisen die Nutzer in das Betreiben der Anlagen ein.

Inhalte:

Schalt- und Verteilungsanlagen
Umweltvertraglichkeit
Spannungsebenen

Wechsel- und Drehstromsystem
Netzsysteme
Schutzeinrichtungen

Mess- und Priifmittel
Priufprotokolle

Schutzklassen, Isolationsklassen
Schutzarten

Nutzereinweisung
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Lernfeld 6: Geréte und Baugruppen in Anlagen analysieren und 2. Ausbildungsjahr
priifen Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiller planen und organisieren nach Kundenanforderungen Anderungs- und Instandset-
zungsauftrage an Geraten und Baugruppen von Anlagen und legen Arbeitsschritte zur Durchfiihrung von Arbeitsauf-
tragen fest.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren Gerate, Baugruppen sowie Wirkungszusammenhange zwischen den Kom-
ponenten der Anlage. Dabei nutzen sie Fachliteratur, Datenblatter und Geratebeschreibungen, auch in audiovisueller
und virtueller Form sowie in englischer Sprache. Sie bestimmen Funktion und Betriebsverhalten von Baugruppen der
Anlage.

Die Schilerinnen und Schiler nehmen Messwerte und Signalverldaufe auf und beurteilen diese im Hinblick auf eine
betriebssichere Funktion der Gerate und Baugruppen.

Die Schilerinnen ur).d Schuler grenzen Fehler systematisch ein und beseitigen Stérungen in den Komponenten der
Anlage. Sie fihren Anderungs- und Instandsetzungsarbeiten an Geréten und Baugruppen durch, kontrollieren und
priifen diese.

Die Schiilerinnen und Schiiler wenden Normen, Vorschriften und Regeln fiir die Anderung und Instandsetzung von
Geréten und Baugruppen an und beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Die Schiilerinnen und Schiiler erstellen rechnergestiitzt technische Unterlagen fiir die Dokumentation der Ande-
rungs- oder Instandsetzungsarbeit. Sie begriinden, prasentieren und bewerten die Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Betriebs- und Gebrauchsanleitungen
Methoden der Schaltungsanalyse

Analoge und digitale Baugruppen
Schaltungstechnische Standardldésungen
Methoden der Fehlereingrenzung
Simulationssoftware

Mess- und Prifverfahren

Prufvorschriften, Prifprotokolle

Technische Schaltungsunterlagen
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Gesprachsfihrung, Gesprachsprotokollierung
Aktuelle Kommunikationsmedien und -formen
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Lernfeld 7: Steuerungen fiir Anlagen programmieren und 2. Ausbildungsjahr
realisieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schuler planen Steuerungen fir Anlagen. Sie analysieren Steuerungen bestehender Anlagen,
um diese an verdnderte Kundenanforderungen anzupassen.

Die Schilerinnen und Schiler erfassen und analysieren Steuerungsabldufe. Sie wenden Werkzeuge zur Programm-
entwicklung an, konfigurieren und parametrieren die notwendigen Hard- und Softwarekomponenten. Dabei wéhlen
sie Darstellungsarten unter Einhaltung der Normen und Vorschriften.

Die Schiilerinnen und Schiler nehmen Steuerungen unter Beriicksichtigung der Anlagenfunktionen in Betrieb. Sie
Uberprifen selbststandig die Funktion von Steuerungen, auch unter sicherheitsrelevanten Aspekten, und nutzen
geeignete Pruf- und Messverfahren zur Fehlersuche. Sie beheben Fehler in den von ihnen erstellten Steuerungspro-
grammen.

Die Schulerinnen und Schiler ergdnzen oder erstellen steuerungstechnische Dokumentationen und prasentieren ihre
Arbeitsergebnisse.

Die Schilerinnen und Schiler verwenden im Arbeitsprozess Fachsprache und Fachtermini, auch in englischer Spra-
che.

Die Schilerinnen und Schiler arbeiten selbststandig und Gibernehmen Verantwortung im Team auch interdisziplinar.
Sie beurteilen dabei gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse.

Inhalte:

Anforderungskatalog

Rechnergestutzte Informationsbeschaffung
Sensoren, Aktoren

Funktionsgruppen einer Steuerung
Programmdokumentation

Funktionen, Funktionsbausteine

Speicher-, Zeit- und Z&hlfunktionen

Schrittketten

Programmtest an realen und simulierten Prozessen
Fehlersuche mithilfe prozessbezogener Daten
Prifprotokolle, technische Dokumentation und Programmarchivierung
Normen, Vorschriften und Regeln
Préasentationstechniken mit Standardsoftware
Moderationstechniken
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Lernfeld 8: Antriebssysteme auswahlen und integrieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiler planen die Auftragsabwicklung von antriebstechnischen Aufgabenstellungen nach
Kundenanforderungen. Sie analysieren Auftréage flr Antriebssysteme und planen die technische Realisierung des
Antriebs.

Die Schilerinnen und Schiler koordinieren die Beschaffung von aufgabenbezogenen, auch englischsprachigen
Informationen im Team. Dazu flihren sie Fachgesprache und werten ihre Erkenntnisse aus.

Die Schiilerinnen und Schiiler wahlen die erforderlichen Gerate, Baugruppen und Schutzeinrichtungen unter funktio-
nalen, 6konomischen und 6kologischen Aspekten aus und dimensionieren diese.

Die Schiilerinnen und Schiiler errichten elektrische und pneumatische Antriebe, priifen diese und fihren nach der
Parametrierung der Komponenten die Inbetriebnahme durch. Sie messen und dokumentieren Betriebswerte, erstel-
len rechnergestiitzt technische Dokumentationen sowie Schaltungsunterlagen, prasentieren diese den Nutzern und
weisen sie ein.

Die Schiilerinnen und Schiiler wenden Normen, Vorschriften und Regeln fir die Errichtung und den Betrieb von elek-
trischen Antrieben an und beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Sie tberprifen und doku-
mentieren fachgerecht deren Einhaltung.

Die Schulerinnen und Schiler bewerten die Arbeitsergebnisse ganzheitlich.

Inhalte:

Struktur von Antriebssystemen

Stellglieder

Gleich- und Wechselstrommaschinen

Schutzeinrichtungen

Bauformen, Betriebsarten, Schutzarten und Kiihlung von Maschinen
Gerate und Baugruppen zum Schalten und Steuern von Antrieben
Anlass- und Bremsverfahren

Drehzahlsteuerung

Prifverfahren

Fachgesprach

Technische Dokumentationen
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Lernfeld 9: Gebéaudetechnische Anlagen ausfiihren und in Betrieb 3. Ausbildungsjahr
nehmen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiiler planen die Auftragsabwicklung fur elektrische Anlagen der Geb&udetechnik unter
technischen und zeitlichen Vorgaben. Sie koordinieren ihre Zeit- und Arbeitsplanung im Team und in Abstimmung mit
anderen Gewerken. Die Schilerinnen und Schiler Uberpriifen ihre Entscheidungen auf Durchfihrbarkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Umweltvertraglichkeit.

Die Schiilerinnen und Schuler analysieren, erweitern, errichten und konfigurieren Systeme der Gebaudetechnik unter
Einschluss von Kommunikationssystemen. Sie beachten dabei die Daten- und Informationssicherheit und beziehen
bei der Projektierung die Visualisierung mit ein.

Die Schilerinnen und Schiiler priufen die fertiggestellten Anlagen der Geb&udetechnik, nehmen diese in Betrieb und
weisen die Nutzer ein.

Die Schilerinnen und Schuler Gberwachen Systeme der Gebdudetechnik, grenzen bei Stérungen Fehler systema-
tisch ein und ergreifen MaBnahmen zu deren Behebung. Dabei wenden sie Diagnosesysteme an und interpretieren
Funktions- und Fehlerprotokolle. Sie nutzen Reklamationen zur Verbesserung von Anlagen und Dienstleistungen.

Die Schulerinnen und Schuler beachten Sicherheits- und Brandschutzvorschriften und legen MaBnahmen zu deren
Einhaltung fest.

Die Schilerinnen und Schiler bearbeiten und erstellen die fiir den Betrieb von Anlagen notwendigen Serviceunterla-
gen. Dabei nutzen sie brancheniibliche Software.

Die Schlerinnen und Schiler verwenden Fachliteratur, Produktdatenbanken, Gerate- und Anlagenbeschreibungen,
auch in englischer Sprache.

Inhalte:

Kundenberatung

Materialdisposition und Kalkulation

Licht- und Beleuchtungstechnik

Gefahren- und Brandmeldeanlagen
Kommunikationsanlagen

Informationstechnische Schutzziele Verfiigbarkeit, Integritat, Vertraulichkeit und Authentizitat
Blitzschutz

Gebaudesystemtechnik und deren Komponenten
Lastmanagement

Visualisierungssoftware

Normen, Vorschriften und Regeln
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Lernfeld 10: Energietechnische Anlagen errichten und instand 3. Ausbildungsjahr
halten Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiiler analysieren Kundenauftrage zur Errichtung von Energieversorgungsanlagen und pla-
nen die Auftragsabwicklung in Abstimmung mit allen am Prozess Beteiligten.

Die Schilerinnen und Schiler beschaffen auftragsbezogene Informationen tUber Aufbau und Betriebsverhalten von
Niederspannungsschaltanlagen und bewerten das Zusammenwirken der Komponenten. Sie planen die Arbeits-
schritte und treffen Entscheidungen zur Arbeitsorganisation, um die Montage und Installation zielgerichtet und zeit-
o6konomisch durchzuflihren. Dabei berlicksichtigen sie insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsregeln, Unfallver-
hitungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen.

Die Schiulerinnen und Schiler kontrollieren und bewerten Arbeitsabldufe und Arbeitsergebnisse nach ékonomischen,
6kologischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Bei der Inbetriebnahme setzen sie Mess- und Priifverfahren ein und nehmen erforderliche Einstellungen und Veran-
derungen vor.

Die Schilerinnen und Schiler fuhren fristgerecht Wiederholungsprifungen durch, lokalisieren und beurteilen
Betriebsstérungen. Sie besprechen mit den Beteiligten Losungswege zur Beseitigung der Fehler und beheben ziel-
gerichtet Stérungen.

Die Schilerinnen und Schiler dokumentieren alle Arbeitsabldufe und die Veranderungen der Anlagen.

Inhalte:

Leitungen und Leitungsnetze

Schaltanlagen

Schutzeinrichtungen fir elektrische Netze

Netzarten

Dezentrale und intelligente Energieversorgungssysteme
Energietechnische Anlagen in Gebduden, in besonderen Rdumen und im Freien
Kompensation

Messwert- und Datenerfassung, Verarbeitung und Auswertung
Fehlerarten und Methoden der Fehlersuche

Recycling und Entsorgung
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Lernfeld 11: Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und instand 3. Ausbildungsjahr
halten Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiiler planen Steuerungen fiir komplexe automatisierte Anlagen. Sie analysieren Steuerun-
gen bestehender Anlagen und installieren automatisierte Anlagen. Sie binden Komponenten in (ibergeordnete Auto-
matisierungssysteme mittels industrieller Kommunikationssysteme ein.

Die Schiilerinnen und Schiiler organisieren und optimieren ihre Arbeitsprozesse arbeitsteilig. Sie verhindern durch
vorausschauende Analyse mogliche Fehlerquellen bei der Planung von Anlagen. Sie erfassen die Auswirkungen der
Fehlerquellen auf die Anlagen und Dienstleistungen und setzen préaventive Schritte um.

Die Schulerinnen und Schiler konfigurieren und parametrieren automatisierte Anlagen und die darin eingebundenen
Antriebssysteme. Sie berlicksichtigen dabei die Topologie und die Strukturen von Automatisierungssystemen. Sie
erfassen und analysieren deren Datenaustausch und setzen Instrumente zur Programmentwicklung und -visualisie-
rung ein.

Die Schiilerinnen und Schuler wenden Normen, Vorschriften und Regeln flr die Errichtung und den Betrieb von auto-
matisierten Anlagen sowie kommunikationsféhigen elektrischen Antrieben und Bestimmungen des Arbeitsschutzes
an. Sie dokumentieren fachgerecht deren Einhaltung.

Die Schulerinnen und Schiler Uberprifen selbststandig die Funktion und Sicherheit von automatisierten Anlagen und
nehmen sie in Betrieb.

Die Schiilerinnen und Schuler fihren Wartungs- und Diagnosearbeiten, auch Ferndiagnose, an automatisierten Anla-
gen und Antrieben durch. Sie wenden dabei Strategien zur systematischen Fehlereingrenzung und -beseitigung an.

Die Schilerinnen und Schler erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterla-
gen und prasentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie Standard- und anwendungsspezifische Software.

Inhalte:

Ebenen und vernetzte Strukturen der Automatisierungstechnik
Kennwerte und Normen von Bussystemen

Konfiguration von Netzwerken und Bussystemen

Digitale Softwareregelungen

Betriebsarten von automatisierten Anlagen

Wortverarbeitung, Analogwertverarbeitung

Datennutzung, -analyse und -verarbeitung

Steuern und Regeln von kommunikationsfahigen Antriebssystemen
Umrichtergespeiste Antriebe

Netzrickwirkungen und EMV-MaBnahmen
Fehlermdglichkeits- und Fehlereinflussanalyse
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Konfliktldsungsstrategien
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Lernfeld 12: Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren 4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiiler planen Projekte fir elektrotechnische Anlagen. Sie definieren Ziele, analysieren und
strukturieren Aufgaben im Hinblick auf ihre Durchfiihrbarkeit und beriicksichtigen bei der Projektauswahl die Einsatz-
gebiete.

Die Schulerinnen und Schiler planen, entwickeln und realisieren praxisgerechte Losungen. Dabei Ubernehmen sie
Verantwortung flr die Projektorganisation sowie die Abstimmung der Lern- und Arbeitsprozesse. Die Schilerinnen
und Schiiler dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf. Sie beachten grund-
legende Normen und Abldufe des Qualitdtsmanagements und sichern dadurch die Qualitat von Produkten und Pro-
zessen.

Die Schiilerinnen und Schiller errichten die elektrotechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten, nehmen diese in
Betrieb und prifen Teil- und Gesamtfunktionen. Sie demonstrieren Aufbau und Funktion der Anlagen oder Anlagen-
komponenten.

Die Schilerinnen und Schiiler beachten bei der Projektrealisierung Recyclingmdglichkeiten und Umweltvertréaglich-
keiten.

Sie erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterlagen und présentieren ihre
Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien.

Die Schilerinnen und Schler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisa-
torischen, technischen und 6konomischen Aspekten.

Inhalte:

Projektbeschreibung

Zeit- und Arbeitsplanung

Wirtschaftlichkeit, Organisations- und Prozessablédufe
Anlagen- und Produktgestaltung

Normen, Vorschriften und Regeln

Qualitatssicherung

Projektbeurteilung

Lernfeld 13: Elektrotechnische Anlagen instand halten und dndern 4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schiilerinnen und Schiiler planen Instandhaltungs- und AnderungsmaBnahmen in elektrotechnischen Anlagen.

Die Schiulerinnen und Schiler analysieren Stérungen und wenden Methoden und Strategien zur systematischen Feh-
lereingrenzung und -beseitigung in elektrotechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten an. Sie &ndern elektro-
technische Anlagen oder Anlagenkomponenten nach Kundenwtiinschen und dokumentieren diese fachgerecht.

Die Schiilerinnen und Schiiler weisen die Kunden in die Bedienung der verénderten Anlagen ein, informieren Uber
gesetzliche Auflagen bei der Instandhaltung und erldutern die veranderten Instandhaltungsbedingungen.

Fur die Projektdokumentation nutzen die Schilerinnen und Schuler auch englischsprachige Unterlagen und présen-
tieren ihre Ergebnisse.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse. Zur Weiterentwicklung ihrer
Kompetenzen und Qualifikationen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmdglichkeiten sowie unterschiedliche Lern-
techniken und -medien.

Inhalte:

Zeit- und Arbeitsplanung
Instandhaltungskonzepte
Normen, Vorschriften und Regeln
Kundenberatung und -einweisung
Prozessdokumentation
Wissensmanagement

52



	Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen
	Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen
	Teil 1 Gemeinsame Vorschriften
	§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
	§ 2 Ausbildungsdauer
	§ 3 Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung
	§ 4 Ausbildungsplan
	§ 5 (weggefallen)
	§ 6 Abschlussprüfung

	Teil 3 Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik
	§ 11 Ausbildungsberufsbild
	§ 12 Ausbildungsrahmenplan
	§ 13 Teil 1 der Abschlussprüfung
	§ 14 Teil 2 der Abschlussprüfung

	Teil 7 Gemeinsame Bestehensregelungen
	§ 27 Bestehensregelung

	Teil 8 Zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	§ 28 Zusatzqualifikationen
	§ 29 Gegenstand der Zusatzqualifikationen
	§ 30 Antrag auf Prüfung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt
	§ 31 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung
	§ 32 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Programmierung
	§ 33 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit
	§ 34 Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation

	Teil 9 Gemeinsame Übergangsvorschriften
	§ 35 Bestandsschutz
	§ 36 Änderung bestehender Berufsausbildungsverhältnisse
	§ 37 Zusatzqualifikation für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse


	Anlage 1 (zu § 12)
	Gemeinsame Kernqualifikationen

	Anlage 3 (zu § 12)
	Teil A: Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen
	Teil B: Zeitliche Gliederung


	Anlage 7 (zu § 29)
	Teil A: Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung
	Teil B: Zusatzqualifikation Programmierung
	Teil C: Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

	Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Mai 2003 in der Fassung vom 23. Februar 2018)
	Teil I: Vorbemerkungen
	Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule
	Teil III: Didaktische Grundsätze
	Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen
	Teil V: Lernfelder


